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Die „p1.•ohlematisehe Reife" im modernen 
öster1.•eieh.ischen J ugendst1.•af1.•eeht

�Von Gend.-General Dr. JOSEF l<IMMEL, Gendarmeriezentralkommandant 
Die moderne Strafrechtswiss-enschaft erblickt die AUJfgabe 

der Rechtspflege in Beziehung auF junge 'Rechtsbrecher Öicht 
. mehr in der Zufügung eines Strafübels, sondern ·nn äer L ä ,u-

•
r u n g und E r z  i e h u n g . der jungen Rechtsbrecher zu
em ,r,echtsch<1ffenen und -nützficlien Leben. 
D.as BUJndesges,etz über die Behandlung junger Rechtsbrecher 

au,s dem Jahre 1928 (wi-ederv,erlau-tbart als Jugendgerichts-
gesetz 1949)1 setzt den Jugendrichter in den Stand, diese 
Aufgabe <'1Uch tatsächlich zu erfüllen, indem es ihm die 
Möglichkeit bietet, dem jungen Rechtsbrecher zu raten, ihm 
den .notwend igen moralischen Rückhalt zu schaff;en, ihn um' 
seiner selbst und um der Gesellschaft willen davor zu be­
wahren, daß er el_n Sklave der schädlichen Nei·gungen werde1 
die die Tat g:eoffenbart hat. Dazu kann unter Umständen 
wohl <'1Uch die Strafe di-enlich sein, wenn das Strafmitte l 
und die Art des· Vollzuges dem Erziehungszweck a ngepaßt 
·sind. So verstanden, bildet die Strafe keinen Gegensatz zur 
Erziehung, sondem -nur eines der ,Mittel, deren si,e sich be­
dienen kann. Aber eben nur eines der Mittel und in vielen 
Fällen gewiß nicht das geeignetste. Aus diesem Grund räumt 
das JGG 1949 dem Jugendri.chter in möglichst weitem Um­
fang das Recht ein, di,e Straf.e ddrch a nd:ere Erzi.ehungsmittel 
zu ersetz,en und stellt i.hm auch die dazu notwendigen fan-
richtu,ngen zur Verfügun_g. . 

Die im Jahre 1928 verwi-rklichte Reform des Jugendstraf­
rechtes hat somit zwei Aufgaben gelöst: 

a) A b b a u d e  r S t r a f e und 
b) Aufbau der Einrichtungen, die a.n die 1 Stelle der Strafe 

treten sol[e ,n. 
--= Im Zuge der vom Gesetzgeber angeordneten Abbaumaß­

�men der Strafen, die unter ander-em ai•e Strafmündigkeit 
�t dem vollendeten 14. Lebensjahr festsetzten, gewisse Straf-

mittel• vollkommen ausschalteten oder einschränkten, wu,rde im 
� 10 JGG 1949 f.estgelegt, daß Jugendliche (also 14- bis 
18 jähri.g,e) für die von ihnen begangenen strafbar.en Handlungen 
n i c h t  s t r a f b a r  s i n d, w e n n  s i e a u s  b eso n d e r en 
G ,r ü ,n d ,e n ,nic h t  re i f  .g e.nu g s i n d, d a s U n e r­
l a u b t e  i h r -e r Ta t -ei n z ,u s -eh e n o d e .r n a c,h i h rer 
E i n s i c h t z u h a n d ,e I n  (problematische Reife des Ju­
gendlichen). 

Der Gesetzg-eber ließ sich dabei von folgenden Erwäg,ungen 
leiten: . Da auch mit der Voll-endung des 14. Lebensjahres 
die Verstandesentwicklung und sittliche Reife nicht unbedingt 
gewährlei.stet sinc;l, die die Voraussetzung strafrechtficiler Ver-· 
antwortlichkeit bilden, etwa durch ererbte Defekte, Verwahr­
losung, Krankheit, Unterernährung und andere die Entwickl.ung 
störende Einflüsse, di,e den Ei,ntritt der Reife um Jahre ver­
zögern, bestimmt § 10 JGG 1949 in Anlehnung an § 4 VStG, 
_daß auch 14- bis 18jährige für die von ihnen begang-enen straf­
baren Handlu.ng-en strafrechtlich n i c h t verantwortlich gemacht 
werden können, wen.n si,e aus "bes-onder.en Gründen" noch nicht
•reif genug sind, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder nach
dieser Einsicht zu handeln. Es kommt darnach nicht bloß auf di-e 
Fähi,gkeit zur Ei,nsicht des "Unerlaubten" der Tat an, das heißt 

1 Das Jugendgerichtsgesetz vom 18. Juli 1928, BGBI. Nr. 234, wurde mit 

allgemein verbindlicher Wirkung mit Kundmachung der Bundesregierung vom 
10. November 1949, BGBI. Nr. 212, als Jugendgerichtsgesetz 1949 wieder­
verlautbart. 

auf die Fähigkeit der Einsicht, daß di-e Tat gegen das Gesetz 
oder doch gegen di-e guten Sitten verstößt, sondern auch darauf, 
ob man dem Täter einen Vorwurf daraus machen kann, daß 
er vor dem Unerlaubt-en nicht genug Absch,eu empfinde, um 
es zu ,unterlassen. Es gibt Krankhei<t,en, di·e ohne die V.erstandes­
entwicklung zu beeinträchtig-en, doch d<1s Gefühl für Recht und
Sitte so sehr abschwächen, daß man dem an den Folgen einer 
solchen Krankheit Leidenden seine moralische Stumpfheit nicht
zur Last leg� darf. 

Aus diesem Grunde sind auch gemäß § 32 JGG 1949 im 
Strafverfahren geg-en einen Jugendlichen seine Lebensverhältnisse 

sowi-e aHe Umstände zu erforschen, die zu;r Beurteilung seiner 

körperlichen und geistigen Ei,gena-rt dienen können. In zweifel­
haften Fällen roll der Jug-endliche auch 'fon einem Psychiater 
untersucht werden. Du·rch di-ese Bestimmung wi-rd dafür vor­
gesorgt, daß dem Gericht bei seiner Entscheidung alle für di.e
Beurteilung der Persönlichkeit des Jugendlichen wichtig,en Ver­
hältnisse bekannt sind. 

Die Feststellung, ·ob di-e Vora·ussetzungen des § 10 JGG 1949 
geg-eben sind ob also "besondere Gründe" vorli,egen, di•e di-e 

ZurechnungsfähiBkeit <1usschli,eßen, hat das Gericht selbst zu 
treff.en. Dazu hat das Erkenntnis des OGH vom 5. ,Pezember 
1952, 5 Os 605/52, ausdrücklich f,estgelegt, �a� u�ter. ·b e _s o n· 
d e •r -e n G r ü n d e .n" die die Zurechnungsfah1gke1t aussch l1,eßen, 
di·e E n t w i c k 1 \J n ; s h e m m u n g e n . a u ß e r g e w_ ö h n 1 ( · 
c h e  n G r a d  ,e s zu· verstehen sind. D,,esem Erkenntnis lag in
objektiver Hi-nsicht der Tatbestand d.es Hausfriedensbruches durch 
mehrere Personen darunter einem Jugendlichen, zugrund e, wo­
bei der Jug,endlicl,.e di,esen Tatbestand im gU'ten Glauben an die 

Rechtmäßigkeit der Sache mit seinem D-i·enstg.eber �,es,etzt hat. In 
subjektiver Hinsicht erach,tete jedoch da.s Erstgericht, daß __ �.er 
angeklagte Jug,endlich-e nicht in der L�ge war! �as Unr-echtmaß1ge 
seiner Tat einzusehen und ,nach d 1,eser Einsicht zu handeln, 
weil ,er der festen Meinung wa.r, daß di,e gewaltsam_e D�m:l�set­
zung des Anspruches se1nes Dienstgebers gerecht sei una ihm, 

der unter einfachen Verhältnfssen aufgewachsen war und ,�ach 

dem Schulbericht -einen schlecht�n �-bg�ng . hatte, auc\ n
�tahJ zu.gemutet werden konnte, an d1 -e Mogl1chke1t zu denke , . 

über den Anspruch seines Dienstherrn das Gericht 
d
z� eAtschei'

1

den 

berechtigt sei. Ueberdi,es mußbe auch �as _ du.�ch ie . nSte ,un� 
begründete Abhäng-i·gkeitsverhälbnis beru?<s,cht,gt und ,h

dr 
z•�l

e 

billigt werden daß er es für erlaubt h1,elt, den Anspru , 
d

en 
· ' eh t ß echung des W1derstan es 

sein Di,enstg-eber ha-tbe, au un er r 
durchzus-etz-en Es wurde daher v,om Erstg,ench -t angEmommen, 

daß der Ju.ge
.
ndliche von der Rechtmäßigkeit der Ta-t �berze:.igt 

war u.nd darum noch nicht ,reif genug, um da� Unrechtmaß1g,e des 

Tuns der beiden und sei•ner Mittäterschaft einzusehen und -nach 

dieser Einsi0t zu han?eln. 
b d" St tsanwaltschaft di,e Nich-

Gegen dieses Urteil hat a er i.e aa 
tiskeitsbeschwerde erhoben

d
. 

ß d · B chwerde der Staatsanwalt-
Der OGH ha t -erkannt, a 1,e es . 

schaft begründet ist. 
d ß 'eh d 

D OGH · V'�n der Ueberlegung aus, a s, as 
er g1,ng � T tb d 

. b· k 
j d 'cht . ·1s nach BeJ·ahung des a esitan es in o Je . 

ugen g,eri iewei · p eh d · dl'ch · R·cht un•er Berücksichtigung der sy e es Jugen I en 
t1ver I ung, c • E · h d · 
R cht b eh Se-1 nes Vorlebens, se iner rz1e ung un seiner 

e s r-e ers, 
d h b b · d 

t. Verhiiltnisse schlüssig zu wer en at, o e,1 em 
sons 1gen G „ d 1· Ich d . z · dl'chen Täter besonder•e run e vor 1,egen, we e 1e u-

����un
1
gsfähigkeit ausschließen, das heißt, ob bei ihm Entwick-
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lungshemmungen vorliegen. (Diese . dürfen natürlich nicht so 
weit gehen, daß sie den Jugendlichen als geisteskrank oder 
geistesschwach erscheinen lassen würden, weil in di,esem Falle 
die Zurechnungsfähigkeit schon n·ach den allgemeinen Bestim­
mungen des Strafg,esetzes ausgeschloss�n wäre.) S�ellt das Gericht 
das Vorliegen solcher Hemmungen psychischer Natur fest, dann 
ist zu prüf.en, ob sie einen abnormen, das heißt a u ß e r ­
g e w ö h n I i c h e n G r a d erreicht haben. 

Die Ratio der Bestimmung des § 10 JGG ist, daß mit der 
Volkndung des 14. Lebensjahres nicht auf jeden Fall die 
Verstandesentwicklung und sittliche Reife anzunehmen ist son­
dern unter Berücksichtigung der "problematischen Reife" d�r Tat­
sache Rechnung zu tragen ist, daß in vereinzelten Fällen, die für 
die strafrechtliche Verantwor-tlichkeit geforderte Reife, bedingt 
du.rch die in der Person des Jugendlichen gelegenen Gründe 
oder zufolge von außen auf ihn einwirkender Einflüsse, erst in 
einem späteren Zeitpunkt bejaht werden kann. Unter Berücksich­
tigu.ng dieser Tatsache legt das Gesetz dem Jugendrichter die 
Verpflichtung auf, bei Verdacht des Vorliegens solcher Umstände 
zu prüfen, i •nwieweit diese ungünstigen Umstände die Persönlich­
keit des Jugendlichen beeinflußt haben. Das Gesetz nimmt an 
daß der normalentwickelte Mensch mit 14 Jahren die nötio� 
Reif.e erlangt hat, �:;im. Gesetz verbotene Handlungen als solche 
zu erkennen und sich 1�rer 1m Bewußtsein ihrer Rechtswidrigkeit 
zu enthalten. Das Gericht muß, will es von dieser Norm i 
Einzelfall abge�:n, begründeten Anlaß dafür haben, daß "e� 
be�onderer �all vor\1e_gt, und hat aus diesem Grunde die Ver­
pflichtung, sich mit dieser Frage dann ausführlich auseinander­
zusetzen, wenn es anzunehmen glaubt, daß die sittliche Reife 
bei dem Jugendlichen noch nicht vorhanden ist (vgl. K a  d e c k  
Das österreichische Jugendgerichtsgese'.z, Seite 77). 

a, 

Nach dieser Auffassung des Gerichtshofes war daher die 
Begründung des Erstgerichtes für die Annahme des Vorliegens 
der Voraussetzungen des § 10 JGG nicht h.inreichend. Das 
Urteil hatte jegliche Feststellung darüber vermissen lassen warum 
es den gegenständlichen Fall als einen "besonder,en" be�eichnet 
in dem die Entwicklungshemmungen ei,nen außergewöhnliche� 
Grad erreicht haben, werter, daß er außerhalb der Normalfälle 
liegt und nicht allgemein beim Durchschnitt der Jug,end vorzu-
kommen pflegt. 

Es ist daher für alle Gendarmeriebeamten besonders wichtig 
daß sie schc:in bei den ersten Erhebungen der Rechtsauffassun� 
des OGH eingedenk, alle Umstände berücksichtigen, die auf die 
ungünstige Entwicklung der Persönlichkeit des Jugendl-ichen ein­
gewirkt haben und diese dem Jugendrichter mitteilen. Um so 
mehr, als die Gendarmeri,ebeamten häufig auf Grund ihrer Per­
sonalkenntnisse •im Postenrayon den Charakter und di,e Lebens­
verhältnisse des jugendlichen "Rechtsbrechers kennen und überdies 
du,rch den persönlichen Eindruck bei den ersten unmittelbar auf 
die Ergreifung folgenden Vernehmung•en ein anderes Bild von 
dem betreff.enden Jugendlichen haben, als der Jug-endrichter, 
der i hn häufig -erst einig-e Wochen später im Verlauf,e der Ein­
vernahmen bei Gericht zu Gesicht bekommt. Aus diesem Grunde 
wurde auch für die Anzeig,eerstattung gegen Jugendliche ein 
besonders ausführliches "Nationale" erstellt, um di,e vielen Rück­
fragen und Erhebungen durch die Ju3.endgerichtshilfe im Sinne 
der vielfach geforderten Prozeßökonomie zu vermeiden, und 
anderseits dem Juge.ndrichter wertvolle Hinweise für die Beur­
teilung der Persönlichkeit und des Charakters des jugendlichen 
Rechtsbrechers im Sinne der bevorzugten strafrechtlich-en Behand­
lung nach § _:10 JGG 1949 zu geben.� 

Ein weiteres Erkenntnis des OGH vom 21. April 1952, 5 Os 243, 

hat in diesem Zusammenhange klar zum Ausd,uck gebracht, daß § 10 JGG 

1949 - wie sich aus dem Wortlaut der Gesetzesstelle ergibt - a us• 
s c h I i e ß I ich auf Jugendliche anwendbar ist. Personen, die zur Tatzeit dbs 

18. Lebensjahr bereits vollendet h,1ben 1 genießen somit nicht mehr die bevor­

zugte strafrechtliche Behandlung nacl1 § 10 JGG 1949. (Siehe "Illustrierte Rund­

schau der Gendarmerie". Entscheidungen des OGH, Folge 9/52, S, 6.) 
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lnspizierung der Tiroler Exekutive 
durch den Bundesminister für Inneres 

Von Gend.-Oberstleutnant EGON WA YDA 

Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten 'für Tirol 

M.Jntag, den 19. Oktober 1953, traf Bundesminister für 
Inneres Oskar He I m  e r  in Innsbruck ein, um die Tiroler Exe­
kutive zu inspizieren. �-..lach einer kurzen lnspizierung der Bun­
despolizeidirektion wurde der „ Bun_desminister um 9.30 Uhr _im 
Landesgendarmeriekommand::, fur Tirol vom Landesgendarmerie-

Bunde:sminister Oskar Helmer trifft in Begleitung von Gendarmeriezentralkom­
mandant Gcne:rc1I Dr. Kimme( beim Landesgendarmcriekommando für Tirol ein. 

kommandanten Oberst F u c h s  empfangen und schritt unter den 
Klängen der _Bundeshymne die im Hof aufgestellte Ehrenbmpanie 
ab. In. Begleitung des Bundesministers befanden sich der Gen­
darmer1ezentralkommandan: Gendarmeriegeneral Dr. Josef K i m_ 
m e 1, Ministerialrat Dr. Se u t t e r  und Reg -Rat L i n s b · a u  e r. 

Der Bundesminister schreitet die Front der angetretenen Ehrenkompanie ab. 

Zur lnspizierung hatte sich auch der Sicherheitsdirektor für das 
Bundesland Tirol Oberregierungsrat Dr. Max S t o„c k e r ein­
gefunden. Bundesminister Helmer hielt an die ausgeruckten Gen­
darmen eine Ansprache, in der er der Tiroler Gendarmerie für 
ihre Treue und Einsatzbereitsch3ft dankte und darauf hinwies, 
daß die Regierung für die Exekutive das in ihren Kräften Ste­
hende jederzeit tut. 

Anschließend fand eine Besprechung und die V .Jrst,d­
lung der leitenden Beamten statt worauf der Innenminister 
seine Visitieru;ngsr,eise in Richtung' Unterinntal fortsetzte, um 
noch die an der Fahrtstrecke gelegenen Giendarmerieschulen 
kurz zu besichtigen. 

Abschließend äußerte sich der Bundesminister für Inneres 
über die Dienstleistung der Tir-oler Gendarmerie mit ane-rken­
nenden W,ort,en. 

Gend.-Oberstleutnant RUDOLF BAHR 

Alpinrelerent des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark 

lpine Einf otJgruppe in ilet?--1Jodlrtein-Süilmonil 

Der Schriftsteller Kurt M.a i x, ein erfahrener, begeisterter 
Bergsteiger, hätte seinen packenden und lebendigen Fahrten­
schilderungen über die gig,antischen Kdlkmauern des südlichen 
Dachsteinmassivs keinen sinnfälligeren Titel voransetzen können 
als: "Im Banne der Dachstein-Südwand". 

Auf kilometerbr,eiter Bdsis erhebt sich aus steilen Schutthalden 
in himmelstürmender Wucht die fast senkrechte Wand, 800 Meter 
überwindend, bis zum maj,estätischen Gipfel des Hohen Dach­
steins und den gekrönten Häup�ern seiner T rcba1ten: des Tor­
steins, der Mitterspitze und der beiden Dirndln. Ihre Durch­
steigung wi·rd zur Hohen Schule der sommerlichen A.lpinistik. 
Verlangt sie doch von ihr,en Bezwingern alles ab: Erfahrung, 
technisches Können, Mut, Kr,aft und Ausdau,er. Wer eines die;ser 
ehernen Gebote nicht erfüllt, dem kann die Wand nur allzu 

.-icht zum felsigen Grab werden. 
� 31. August 1953. im ersten Licht des werdenden Tages 

verläßt ein junger Bergsteiger aus dem bayrischen Land die Dach­
stein-Südwandhütte, zu der -er nie mehr zurückkehren sollte. 
Die lockende Südw.and war von ihm als Abschluß ,eines Aufent­
haltes im benachbarten 0.esterreich gedacht. Entgegen allen 
Warnungen versucht er im Alleingang die trutzige Felsburg zu 
stürmen. Von der Hütte ,aus lnobachtet ihn einer der Hütt,en­
leute auf dem "Steinerweg" bis zum "Salzburger Band". Dann 
unterbricht de.r Boobachter für eine halbe Stunde die Verfolgung 
mit dem Fernglas und vermag ihn später nicht mehr a.Jszumachen. 
Als der junge Kletterer weder am Abend noch während des 
folgenden Tages zür Hütte zurückkehrt, wird der zuständige 
Gendarmerieposten Ramsau verständigt, der die jenseits des 
Felskammes im Oberösterreichischen ge 1egenen Gendarmeriedienst­
stellen benachrichtigt. 

In den nächsten Tagen stehen zweimal die zur Suche aus­
gerückten Berg.rettungsmänner unter Führung eines Gendarmerie­
hochalpinisten des Postens Ramsau am Fuße der Felswand und 
bereiten sich zum Einstieg in den "Steinerweg" vor. Die äußerst 
schwierigen Suchen in den Kaminen und Felsschluchten des 
vermutlichen Absturzg.ebiet,e, bleiben erfolglos. Starke Neu­
schneefälle las�en weitere Einstiege nicht zu. Inzwischen wird 
die "Alpine Einsatzgruppe Gendarmerieposten Ramsau" auf­
geboten und um einig,e Hochalpinisten des Bezirkes verstärkt. 

Am 16. September wird di,e Wand schneefrei gemeldet und 
;,;,l,iJ,,r den folgenden Tag der Bergungseinsatz festgesetzt, mit 
.ssen Leitung das Landessendarmeriekommando den Alpin­

'fefer-enten betraut. Auf der Dachstein-Südwandhütte versam· 
mein sich in den Abendstunden 9 Gendarmen und 13 A,nge­
hörige des Bergrettungsdi·ens'.es. Der Bergungseinsatz wird in 
allen Einzelheiten besprochen. Im Morgengra1Jen des 17. Sep­
tember überqu-eren drei Seilschaften der Alpinen Einsatzgruppe 
und eine des Bergrettungsdiens'.-es das bis zum Wandfuß r-ei­
chende steile Firnf,eld. Kritisch überprüfen die Kletterer vor dem 
Einstieg die Seilknoten und die Schraubsicherungen an den 
Karabinern; Mauerhaken und Kl,etterhämmer werden griffbereit 
ve-rstaut. 

Die· erste Seilschaft ist eingestiegen. Wegen des ständig 
drohenden Steinschlages, de,· tückischesten aller objektiven alpi­
nen Gefahren, folgen die übrigen in knappen Abständen. Für 
die Angehörig,en der Einsatzgru,ppe, von denen einige erstmalig 
vor Antritt einer zünftigen "Fünf.er" stehen, ist der ersehnte 
Augenblick gekommen, die Bewährungsprobe abzulegen :.ind 
das in den hochalpinen Sommerführ,erkurs-en Erlernte unter 
Beweis zu stellen. Jeder weiß und erkennt angesichts der ver­
meintlich ins Unendliche reichenden, fast lotrechten Wand: die 
geringste Unaufmerksamkeit, das Außerachtlassen auch nur eines 
alpinen Gesetzes im Fels, kann ihm und dem Kamerdden am 

Achtung Abonnent.e,n ! 

Wir bitten alle jene Abonnenten, die die fälligen Ab::inne• 
mentgebühren für 1953 noch nicht eingezahlt haben, dies 
mit beiliegendem Erlagschein ehestens nachzuholen. 

Seil· zum Verhängnis werden. Kein überflüssiges Wort wird 
gesprochen. Nur di·e klar,en, knappen Kommandos sind zu 
hören und bestimmen die Tätigkeit jedes einzelnen. 

Rasch wird das erste Drittel der Wand durchstii':gen. Ein 
Blick nach unten: in 300 Meter Tiefe weiten sich die steinernen 
Steilhalden der Geröllfelder, die von den dort eingesetzten 
Kameraden nach dem Vermißten durchsucht werden. Vom "Salz-

Die verstärkte "Alpine Einsalzgruppi.: Gendarmerie.posten Ramsau'' auf der 
Dachsteinsüdwandhütte. Photo: Gend.-Oberstleutnant Bahr 

burger Band" zweigt die Seilschaft des Bergrettungsdienstes .nach 
Westen zum "Goedel-Steinerweg" ab, den auch der Verunglückte, 
wie es sich erst später herausstellte, für die weitere Fahrt ge­
wählt ha,tte. Kameradschaftliche Wünsche begleiten sie. 

Gewissenhaft werden alle Felsgebilde der Wand durchsucht, 
aber kein Hinweis auf den Vermißten entdeckt. Höher geht die 
Fahrt. Spärlicher werden die na,türlichen Hilfen _9er Felswand. 
Jede Leiste jedes Band und jede Rippe, hinter der sich die 
Finger der 'Kletterer gerade noch verkrallen können, we'rden 
mehrmals auf Druck -oder Zug g,eprüft. Helltönend dringen die 

stählernen Haken, vom Kletterhammer getrieben, in einen Fels­
riß ein. Oft können die Gummisohlen der Kletterschuhe gerade 
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noch eine kle ine Unebenheit im F-els als Halt ertasten, bis der 
nächste Stand em:icht ist und der Seilgefährte am sichernden 
Seil ,nachkommen kan.n. Pfeif-end sausen hnnter den Rücken der 
kletternden Gendarmen Stei-ne deren Bindung mit der Ursub­
stanz durch Witterungse

.in'fluß 
1

oder sonstige Ursache gelöst ist,
in di,e schwindelnde Tiefe. Ständ ig halten die Augen im unmittel­
baren Felsgelände mit seinen 81indern, Schluditen und Rissen 
Ausschau. V,ergeblich: der Dachstein scheint sein Opfer nicht 
frei zu geben. 

U.eber den "Pichlweg" wird schließlich der Ausstieg auf die 
Dachsteinschulter -er,reicht. Eine Seilschaft wählt die Aufstiegs­
mute als Rückweg. Stumm drücken di-e Seilkameraden -ei.nander 
die Hände und bekunden dadurch, was si,e empfi.nden: G-enug­
tuiung über das Vollbrachte und· Dank an den Gefährten, ohne 
Unterschi·ed des Di-enstgrddes. W-eniger müde als in der Kehle 
au•sgedor-rt, keh-r-en si-e nach elfstündiger Abwes,enheit zur Hütte 
zurück. 

Von der Dachsteinwarte haben zahlreiche, vorwi,egend aus­
ländische Touristen, die vom prächtigen, herbstlichen Sonnentag 
angelockt, über den sanften Hallstättergletscher ZtJ dieser bevor­
zugten Aiussichtssklle ang-estiegen waren, di,e Südwandkletterer 
au,f ihrer Felsfahrt beobachtet und unverhohlen mit begeisterten 
Worten der Eins.a.tzfr-eudigkeit und dem alpinistischen Können 
der- österr,eichisd:ien Gendarmen Lob und Bewunderung gezollt. 

Zehn· Tage später wurde von Touristen, die den "Goedel­
Steinerw-eg" durchsteigen wollten, u.ngefähr i.n der Wandmitte 
starker Verwesungsgeruch festgestellt. Am 29. September hat 
sodann ,eine Bergungsmannschaft unter Führung ei.nes Gendar­
meriehochalpinisten des Post-ens Ramsau Teile der Leiche des 
Abgestürzten auf -einem halbmeterbreiten F-e!sband gefunden uncf 
geborgen. Der Verunglückte hat auf seiner letzten 1Bergfahrt 
vom "Salzbu>rger Band" den Ausstieg auf den Dachstein-West­
grat über den "Goedel-Steinerweg" versucht, vermutlich eines 

DachsleinsUclwand (3004 m) mit Südwandhütte (1910 m) 

Photo: Baumgartner, Liezen, Steiermdrk 

äußerst schwierige und au�esetzte Unterb_r-echung��telle im Fe(s­
band infolge Erschöpfung nicht mehr meistern konnen und ist 
fast 300 Meter in die Tiefe gestürzt. 

Die junge Alpine Einsatzgruppe hat, wenn ihr auch ein 
Erfolg beim Einsatz nicht beschieden sei,n konnte, ihre Bewäh­
rnngsprobe in meisterhafter Weise bestanden. 
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Neues 

"Genda••ffleriehaus" 
in Rettenegg 

Von Ge-nd.-Revierinspektor ANTON DRASCHKOWITZ 
Gendarmeriepost'enkommando Rettenegg, Steiermark 

Im nördlichsten Teil der Oststeiermark, .umgeben von den 
Gebirgszügen der Pretul, dem Stu'hleck, dem kleinen und 
großen Pfaff und den Ausläufern des Ho0hwechsels liegt
eingeb ettet in grüne Wi,esen u,nd Wälder, der idyllische Ort 
Rettenegg mit einer Seehöhe von 856 m. Verkehrstechnisch
ist Rettenegg durch �ie Landesstraßen Birkfeld-Ratten-Retten-

egg-Pfaffensattel-Semmering und Rettenegg-F-eistritzsattel­Trattenbac h (Niederösterreich) -erschlossen. Di,e Hauptbeschäfti­gung der hiesLgen Bevölkerung sind land- unc/ größtenteifs Forstwirtschaft. Di -e früher bestandenen Hammerwerke sind lei­der schon seit längerer Zeit abgekommen. Rettenegg ist auch ein beliebter Sommerfrischenort u.nd wird jährlich von zirk 2000 bis 3000 Personen besucht. a 
Schon im Jahre 1875 wurde in Rettenegg .ein Gend�• merieposten -errichtet. Dieser war ständig in Privathäus,,r'J untergebracht. Im Jahre 1915 wütet� auch in und um Rette;� -egg das G.::.Pe�st des Kr1eg,es . . �1,e Gendarmeri,epostenu•nter. kLrnft •und ,amtliches Gendarmene 1,nventa,r wurden ein Raub der Flammen. Nach provisorischer Errichtung des Gendarmerie­postens wurde dieser wieder in einer notdürftig instand ges·etzten Privatunt-erkunft unt,ergebracht. Da di,e in �ettiein­

egg herrsc-hende Wohnungs�ot nicht so . schnell zu behebe�war und auf Wohnungen fur Gendarmerieb�amte keine Aus­sioht bestand, faßte man den Ents_chluß, 1n Rettenegg ei bu·ndes·eigenes Gebäude zur Unter?rinsung des Gend„rmeri,e� 
postens und seiner Beamten zu errichben. 

Das Haus liegt ziemlich im Zentrum des Orbes an der Straßenabzweigung Rettenegg-Pfaffei:iSat�e l . und Rette�egg-Fei
­

stritzs.attel. Es ist •ein 50hmucker, e1nstockiger Bau mit großen 
Fenstern, der ein an_genehmes u_nd �esundes W:'hnen er­
möglicht. Ebenerdig sind . 

die Dienstraume und im er
ste 

Stock u-nd Dachgeschoß die Wohnungen der Beamten unter� gebracht. 
Di,e Gendarmen des P,ostens Retbenegg danken nu, .. 11 d · h f·· d B · G 

n a e Vorgesetzten, ie 

d
s10 ur en

t t 
a

h
u 

b
e1nes

f·· 
�ndarmeriehaus n 

in Rettenegg beson ers e,ngese z ·a en, ur i-hr fürs•or 1. 
es 

B ··h S ic.hes emu ·en. 
An dieser Stelle darf wohl auoh nicht vergessen 

dem Bürgermeister von Rettenegg LAbg. Leopold Eb 
Werden, 

Dank auszuspr,echen, dess·en besonder,es Bemühen 6
e _r 

�en 
höchsten Ste llen einen Großteil zum Zustandekomm!� /n 
Batres des Gendarmeriehauses beigetrag,en hat. es 
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HAVSSCHLACHTVNCjEN 
Von Gend.-Bezirksinspektor RICHARD SOUKUP, Landesgendarm:eriekommando für Steiermark 1 

In letzter Zeit wurden von Fleischhauern Klagen geführt, 
daß es fast an der Tagesordnung sei, daß Bauern ihr Vie:h, 
vorwiegend Rinder und Schweine, im Hause schlachten und im 
Detail verkaufen. 

Der Verkauf gehe so vor sich, daß ein im Dorf bekannter 
Hausmetzger (Schweinest,eche•) das Tier tötet und bankmäßig 
aufarbeitet. 

Um hier einerseits den Steuerträger vor allfälligem Schaden 
zu bewahren und anderseits Klarheit in den mannigfaltigen 
Vorschriften über Hausschlachtungen zu schaffen, wäre dazu fol­
gendes ·zu bemerk-en: 

Die Hausschlachtungen sind derzeit eine wirtschaftliche Er­
scheinung, die abklingen dürfte, wenn zwischen den Vieh- und 
Fleischpreisen •ein richtiges Verhältnis wieder geschaffen wird. 

Hausschlachtungen vorzunehmen, sind ein uraltes Recht der 
Produzenten und stützen sich auf Art. V des KP zur GO. Sie 
unterliegen nicht der GO. Unter Art. V a fällt ja auch vor­
nehmlich das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung und 
Gewinnung tierischer Erzeugnisse und ihre Nebengewerbe, 
soweit diese in der Hauptsache die Verarbeitung der eigenen 
Erzeugnisse zum Geg -enstand haben. 

,a, Die Gendarmerie hat bei solchen Hausschlachtungen zunächst 
�as Eigentumsverhältnis zu klären, somit darauf zu sehen, ob 

das Tier dem Landwirt wirklich gehört und nicht -etwd zu 
Zwecken der Hausschlachtung angekauft und auf diese Art 
s-ogleich wieder verkauft werde, was gemäß der GO s�rafbar 
wäre. 

Solche Hausschlachtungen werden zumeist vorher VDm Vieh­
besitzer durch Anschlag bekanntgegeben, was im Sinne des 
Preßgesetzes, wenn es sich um Druckwerke handelt (§ 11), 
gestattet ist. Nur dort, wo das Plakatieren an Anschlagtafeln 
von der Bezirkshauptmannschaft (nicht Gemeinde) angeordnet 
wurde, wüirde ein wildes Plakatieren mit Druckwerken, wie an 
Telegraphenstangen, an Häusern usw., strafbar sein. 

Ein Plakatieren mit selbstgeschriebenen Plakaten fällt nicht 
unter das Preßgesetz, dies schli,eßt jedoch .nicht au.6, daß die 
Gemeinde ortspolizeiliche Maßnahmen dagegen treffen könnte. 

Daß di-e Freiheit des Anschlagens nicht so weit geht, daß 
ohne oder sogar gegen den Willen des Hauseigentümers oder 
Verfügungsberechti-gten angeschlagen werden darf, ist klar, das 
Pr-eßgesetz spricht bei Druckwerken nur davon, daß eine "be­
hördliche" Bewilligung nicht erforderlich ist. 

Streitigkeiten zwischen dem Hauseigentümer und demj,enigen, 
der ohne oder gegen den Willen des Hauseigentümers anschlägt, 
sind im zivilrechtlichen Wege auszutragen. Siehe auch die 
Plakatierungsvermdnung vom 26. April 1933, BGBI. Nr. 155, 
welche gültig ist und hier auch ang,ewendet werden könnte. 

Die Vieh- und Fleischbeschau hat unbedingt vorgenommen 
• werden. Darüber spricht der Erlaß des Bundesministeriums 

�,ur Land- und Forstwirtschaft vom 28. Februar 1925, ZI. 45.120/ 
15, .der besagt: "Da von dem Beschauzwang•e das für den 
eigenen Hausgebrauch g,eschlachtete gesunde Stechvieh befreit 
ist, ist vorzu.sorgen, daß auch diese Tiere, im Falle sie im 
ganzen oder in Teilen gegen Entgelt abgegeben oder überhaupt 
in den Verkehr gebracht werden, der Vieh- und Fleischbeschau 
zu •unterziehen sind." 

Nach § 13 TSG ist die Vieh- und Fleischbeschau rücksicht­
lich des Schlachtviehes allgemein dLrrchzuführen, also im­
mer, ganz gleich WD es geschlachtet wird, somit auch beim 
Landwirt. 

In manchen Orten (Städten) in der Steiermark, zum Bei-
7_pi-el _Graz, Bru-ck, Kapfenberg, Leoben, Mariazell usw., "hat 
uberd1es noch eine Ueberbeschau zu erfolgen, wenn cfas 
Fleisch oder P,rodu·kte davon von auswärts nach diesen 
Orten gebracht oder verkauft werden. 

Wird di,e Schlachtung ,und Aufa-rbeitung eines s -:ilchen 
Tieres V·On -einem befugten Gewerbetreibenden (Fle:isohhauer) 
vorgenommen, s·o unterliegt dies keinem Anstande. Nehmen 
ande�e Personen solche Schlachtungen vor, s·o wäre zu prüfen, 
ob sie es wi,ederholt g.egen Entg-elt oder s,onstig,e Leistung,e,n,· 
also gewerbsmäßig, tun, in welchem Falle gegen .sie wegen 
Uebertretung der GO di ,e Anzeige an die Bezirkshauptmann­
schaft zu erstatten ist. 

Wenn der Landwirt solche Personen dazu aufgefordert 
hat, obwohl -er wußte, daß sich der andere durch Aus­
führung der fraglichen Arbeit ,einer Uebertretung der gewerb­
lichen VDrschriften schuldig macht, oder dies nach seinem 

Berufe oder seiner Beschäftigung bei Anwendung entspre­
chender Aufmerksamkeit wissen konnte, ist auch der Landwirt 
nach § 132 e GO an die Bezirkshauptmannschaft zur Anzei-ge 
zu bringen. 

Dabei wäre überdies der Anstiftung und Beihilfe nach 
� 7 VStG Beachtung zu schenken, wobei allerdings der 
böse Vorsatz vorhanden sein müßte. 

Der Landwirt oder Angehörige seines Gesindes kann die 
Schlachtung allerdings jederzeit selbst durchführen. 

Dabei wahrgenommene Tierquälere ien sind nach dem Lan­
desgesetze über Tierquälerei oder dort, WD solche G_esetze 
noch nicht erlassen wurden, .nach der Minist-eriafverorclnung, 
RGBI. Nr. 31 vom 15. Februar 1855, der Bezirkshauptmannschaft 
zur Anzeige zu bringen. 

Die Schlachtung soll in sanitätspolizeilicher Hi•nsicht sauber 
vorgenommen werden. (Si,ehe das Lebensmittelges·etz, beson­
ders § 14.) 

Eine eigene Schlachtbrücke ist zur Tötung der Tiere beim 
Landwirt nicht notwendig. Allerdings könnte in jenen Orten, 
wo gemäß § 35 GO •ein Schlachthauszwang angeordnet 
wurde, auch vom Landwirt verlangt werden, daß er seine 
Ti -ere nur im Schlachthaus töte (für die Steiermark siehe Ver­
ordnung Nr. 56/1935, worin ortspolizeiliche Maßnahmen v-or­
gesehen sind). 

Das bankmäßig zubereitete Fleisch kann a� Schlachtort 
(Bau,ernhof), aber auch an j,edem anderen bel1eb1gen Orte 

zum V.erkaufe ang,eboten werden. . . . , .. 
Es gibt auch für den Landwirt ke1ne_rle1 Bes0rankungen 

hinsichtlich des Besuches von Wochenmarkten mit solchen 
Wa·ren oder ihm den Verkauf solcher W �ren_ , nur . -etwa 

auf Wochenmärkten zu beschränken. Der La,:idw1rt 1st somit be­
rechtigt, mit sei,nen Fleischwaren die Wochenmärkte zu besuchen 
und seine Waren dort abzusetz.en. 

Er oder sein Beauftragter sind weiterhin berechti�:t, B-estel­
lu -ngen auf Fleisch bei Privatleuten oder auch Geschaftsleuten, 
schon vor der Schlachtung entgegenzunehmen und darauf das 
Fleisch zuzustellen. . . FI · h Obwohl es sonst nicht üi:,lich i_st, mit frischem eise 
zu hausi,eren, so könnte es äennoch _vork,ommen, daß_ der 

Landwirt mit s,olchem, besonders aber mit ge7elchtem Fleische, 
d .  Hause n·1c.ht verkaufen konnte , hausieren geht, wozu as er zu • · d d' B h „ ••ß § 60 (2) GO berechtigt 1st, a 1e esc ran-
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Die Bewertung des Wildes beim Wilddiebstahl 

Nad, § 174, II f ist der Wilddiebstahl ,ein Verbr.echen, wenn 
der D1ebst _ah l mehr als 150 S beträgt und an Wild, entweder 
in e1 ngefrr- ed_eten Waldungen oder mit besonderer Kühnheit 
oder von e_1nem g��1,chsam ei.n •ordentliches Gewerbe damit 
treibenden T ater verubt worde.n ist. 

Im folgenden soll die Frage geklärt werden, -ob für die Be­wertung des g,estohlenen Wildes das Wild in totem oder leben­
d�m Zu_sta_nd maßgebend sein soll.. Der Oberste Gerichtshof hat 
d1esbezugl1,ch a1;1 24. Februar 1933 mit Beschluß eines Plenar­
senates (GZ Pras. 527 /1933) folg-ende Grundsätze aufgestellt: 

"Der Wilddieb h ,at zwar den Jagdberechtigten nicht nur den 
':<'.'ert des gestohlenen Wildstückes zu ersetz.en, sondern gemäß den 
§§ :324 und 1331 ABGB ,auch den Schaden zu vergüten, den 
er ih m -an der Jagd, insbesondzre in der Hege des Wildes 
zugefügt hat: Dieser Schaden (der sog.enannte Aufzuchtsw-ert) 
hat aber bei der Ermi ttlung des gemäß dem § 173 StG maß­
gebenden Wertes des Wildes außer Betracht zu bleiben. 

Dieser Wert des gestoh lenen (gef.angenen oder erlegten) 
Wildes wird gemäß dem § 305 ABGB dur,ch den Nutzen 

bestimmt, den ,es dem Jagdbere-chtigten gewöhnlich und allge­
mein leistet, er ist daher regelmäßig glei.ch den ordentlichen 
gemeinen Preisen , die alle verwertbaren Teile des Wil"dkörpers 
zur Zeit und am Ort der Tat oder an der nächst_gelegen Ver­
wertungsstelle h aben. 

Nur wenn das Wild in einer bestimmten Gegend zu gewissen 
Zeiten gewöh nli-ch und ,allgemein auf andere Art verwertet 
wi1rd, indem es "lebend gefangen und in diesem Zustand ver­
äußert wird, sind die übli-chen Verkaufspreise lebenden Wild-es 
der Ermittlung des Wertes, den das Wild am Tatort nat, zu­
grunde zu legen .. 

Weder der auf der Jagd gemachte Aufwand noch di-e für 
für den Abs-chuß von Wild entrichteten Entgelte bilden eine 
Grundlage der nach dem § 173 StG vorzuneh menden Werter-
mittlung. 

Der Wert des gestohlenen Wildes ist ,auch nicht dem Auf-
wande gleich, der notwendig wär-e, um ein lebendes Stück Wild 
gleicher Art, gleichen Geschlechtes und gleichen Alters an den 
Ort der Tat .zu stellen." 

In der Entscheidung vom 7. 12. 1946, 2 Os 613/46 erklärte
der Oberste Gerichtsh of, daß er keinen Anlaß finde, von diesen 
Grundsätzen ,abzuwei-chen. 

Diese Grundsätze können nicht unwidersprochen bleiben. 
Natürlich zieht der Wilderer aus dem ges�ohlenen Wil'd nur 
höchstens den Nutzen, den es in totem Zustande hat. Der 
Jagdberechtigte erleidet aber _ im Falle eines Aufzuchtswildes 
einen Schaden der dem Wild in lebendem Zustande zukommt. 
W,aru,m daher' der s-ogenannte Aufzuchtswert bei der Ermittlung 
des gemäß .dem § 173 StG maßgebenden Wertes des ':<"ildes 
außer Betracht zu bleiben habe, wenn der Schaden tatsachlich . 
diesem Werte entspricht, ist nicht verständlich. Ebensowenig 
kann der Ansicht beigepflichtet werden, __ daß wede-r der auf 
die Jagd gemachte Aufwand, noch die fur den Abschuß von 
Wild entrichteten Entgelte eine Grundlage der nach dem § 173 
StG vorzunehmenden Wertermittlung bilden. Denn § 173 StG 
schreibt ,ausdrücklich vor, daß der Wert nicht nach dem Vorteil 
des Diebes, sondern nach dem Schaden des Bestoh lenen zu 
berechnen ist. Unter "Schaden" versteht aber § 1293 ABGB 
bereit� .allgemein "jeden Nachteil, welcher, jemandem _a�, Ver­

mögen, Rechten oder seiner Person zugefug t worden 1s_t . _Der

Nachteil aber der dem Jaodberechtigten durch den Wrldd1eb­

stahl zugefügt wird erschi.ipft sich nicht in dem Werte des 

toten Wildes, sonde;n ist dem "Aufwande gleich, der notwendig 

wäre um ein lebendes Stück Wild gleicher Art, gleichen_ Ge,· 
schledites und gleichen Alters an den O_rt der Tat zu stellen". 

Jedenfalls kann der Geschädigte, wenn 1hm nur de-r W-er_t. des 

toten Wildes ersetzt wird, damit nicht den Nachteil ausgleichen, 

der ihm durch den Wilddiebstahl erwachsen ist. . 
Die Ansicht, ·daß der Wilddieb erst das erlegte, sohin tote 

Wild aus dem Besitz des Jagdber-echtigten entzieh e  und daß 

damit als Wertmaßstab nur das tote Wild in Frage . komme, 

beruht auf einer unrichtigen Fiktion. Die Unricht_ 1gke1t d1e_ser 
zw,ar in dem zitierten oberstgerichtlichen Beschluß_ nicht ausdruck­
lieh ausgesprochenen, aber sonst von der Praxis konstru1er�en 

8

Fiktion ergibt sich aus folgendem: Festzuhalten ist in erster Linie 
daß allein der Jagdberechtigte gemäß §§ 383 ff ABGB da� 
Recht auf Zueignung des ja3dbaren Wildes hat. Geht man aber 
von diesem Rechtsgrundsatz aus, so kommt man zu dem Schluß, 
daß die Besitz-entzieh ung bereits vollendet ist, wenn der Täte,, 
seinen Angriff gegen das noch lebende Wild richtet. D:e Tat 
des Wilderers richtet sich gegen das lebende Wild und g·egen 
das Aufgriffsrecht des Jagdberechtigten. Die Besitz-entz:ehung 
liegt schon vor, wenn der Wilddieb sich mit einer Waffe in der 
Absicht in den Wald begibt, ein Wild zu erlegen. Schon in
diesem Zeitpunkte richtet der Täter seinen Angriff gegen dc1s 
Aufgriffsrecht des Jagdberechtigten. Folgerichtig kommt man zu 

dieser Ansicht, daß der Wert des lebenden Wildes maßgebend 
sei, wenn das Verbrechen nur beim Versuch gebli,eben ist. Eine 
gegenteilige Meinung würde dazu füh ren, daß der Versuch 
strenger bestraft würde als der vollendete Wil:ddiebstah l. De.nn• 
beim versuchten Wilddiebstahl müß:e auf jeden Fall der Wert 
des lebenden Wildes angenommen werden. Meiner Ansicht na

� kann aber nur der gleiche Wertmaßstab angenommen werde 
und zwar oh ne Rücksicht darauf, ob der Wilddiebstahl vollende, 
wurde oder ob es nur beim Versuch geblieben ist. Besond•ers 
unbefriedigend sind die vom Obersten Gerichtsh of ausgespr-o­
chenen Grundsätze dann, wenn Gegenstand des Wilddiebstah ls 
ein Wild, zum Beispiel ein Hirsch, ist, für den h ohe Abschuß­
prämien zu zahlen sind. Diesen Schaden etwa nur auf der Basis 
des tot�n Wildes zu berechnen, wär -e nicht nur unbillig, son­
dern wurde außerdem in krassem Widerspruch zu den Bestim­
mungen über den Schadenersatz stehen. Aus all diesen Grün­
de� bin _ich _daher der Ansicht, daß die Bewertung des Wildes 
beim Wrldd1ebstahl nicht nach dem Wert des toten sondern 
des lebenden Wildes zu erfolgen hat. 
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Beförderung von nichtzensurierten Briefen eines Strafgefangenen 
durch einen Aufsichtsbeamten 

Mit dem angefochtenen Urteil wurde der Angeklagte A. des 
Verbrechens des Mißbrauches der Amtsgewalt nach den §§ 101 
102 Abs. 1 . lit. a StG unter anderem auch deshalb sdiuldi� 
erkannt, weil er Anfang Jänner 1952 in Wien als Justizwache­
be�mter, somit als Staatsbeamter, in dem Amte, in dem er ver­
pflichtet war, von der ihm anvertrauten Gewalt, um dem Staate 
in �em Rechte auf Durchführung des Strafvollzuges Schaden zu­
zuf�gen, dadurch Mißbrauch gemacht habe, daß er ein an B. 
�enchtetes Schreiben des Sträflings C. zur Beförderung 
ubernahm. 

. Nach �en . Feststellungen des Urteils war der Angeklagte A. 
in �eb�re1nst1mmung mit den Ergebnissen des Beweisver}ahrens "'gestand1g, durch Vermittlung des Häftlings D. von C., der sich 

1AEn�
ch
e des �-ah res 1951 ·und �nfang 1952 in Strafhaft des Landes­

�gen _tes fur Strafsachen W1,en befand, ein an• B. gerichtetes 
Schre1?en zur Weiterbeförderung übernommen zu haben. Er 
h
b

at dieses_ Schrei,�en, d_? sich B. in der St�afanstalt Lankowitz 
efand, nicht we1terbefordert, sondern z -errnsen, da er fürch-

d
tete, d_?ß das Schreiben in der Strafanstalt Lankowitz beanst<ln-

sch
et ':"urde, weil es keinen Zensurvermerk getragen hat. Das, 

reiben wurde bei A. gefunden.

d 
D

S
er Angeklagte A. bekämpft mit seiner Nichtigkeitsbeschwerde 

en chuldspruch, indem er geltend macht, er habe durch seine 
Han

1 
dlungs""'.eise nur die Haus•ordnung, nicht aber d<3s Strafg-esetz 

ver_ etzt . . Die Uebernahme des Briefes duroh ihn sei erf.olgt, 
�eil C. m d::ts Spital gekommen sei und seine in der Strafanstalt 

D
in Lan�o':"itz befindliche Freundi,n davon verständigen wollte. 

er Bnef1:nhalt, den er gekannt habe, sei völlig harmbs ge-. 
1 r

esen; S·e1ne Handlung sei nur seinem Mitleid mit einem schwer­

d
rank

z
en Menschen entsprungen. Eine Fluch�gefahr sei angesichts 

es �standes des C. ,ni-cht in Betracht gek,ommen. Es habe 
also kein Recht des Staates, auch nicht das auf Durchfü_h rung des 

T
Strafv

d
�llzuges! gefährdet werden können. Daher sei auf seine 

,at 1e Best1mmuing des § 101 StG unrichtigerweise angewen­
det worden. 

Die Rechtsrüge ist nicht begrüridet. 
Wie der Oberste Gerichtshof bereits in seiner in der OeJZ 

�•
9
n

5
te

2
r EvBI. Nr. 36_4 veröffentlichten Entscheidung vom 27. Juni 

,a 
, 5 _Os 465/52, zum Ausdruck gebracht h at, besteht das \9W

h 
�sen -einer Freiheitsstrafe nicht allein in dem Entzug der Freir 

eit. Auch die Lebensbedingungen, unter denen der Straf­
g
l 

efa
B

ngene seine Strafe verbüßen muß, gehören zum Strafvollzug. 
n_ etr<3cht kommen dabei auch die Einschränkungen des V0rkehrs 

mit de� Außenwelt, sei es durch Besuche, sei es durch Brief.e, 
dnd 

R
d1e Beschränkung auf di,e Gefangenhausverpflegung. ·was

as ecf:t des Strafgefangenen, Briefe abzusenden und zu emp­
f�ngen, 1m besonderen betrifft, so steht ihm ein solch-eil nur- in 
ei_ng-esch_ränkt�_m urnd genau festgesetztem Ausmaß zu, wobei eben 
diese Einschrankung sich als ein Teif des ihm durch d!-e Stra-f.e 
au�erlegten Freiheitsentzuges darstellt. Dazu kommt, daß Straf­
ge dng

6ne nur Briefe, di-e iiberprüft worden si,nd, empfa,n-gen 
)tch a senden dürf.en, welche Maßnah me unter anderem der 

N chr
�

g des_ Strafvollzug,es dient. Die Bef.örderung schriftlicher a
k 
h1 · tef eines Strafgefangenen an andere Personen oder um­

�e 
h

e rt au_ 
. 

einem anderen als dem vorgeschri,ebenen Wege ist 
a
t 

er __ 
ß

�eeign
f, den Staat in sei,nem konkreten Recht auf ge­

�t zm
B
a . igen trafv-ollzug zu schädi,g,en. Auf den Umstand, daß 

er 
d 

rief an sich ha,rmlosen Inhaltes ist, kommt es dabei nicht 

dn; H"�f
n
l
_ es ist ausschli,eßlich Sache der mit der Ueberprüfung 

�r ? t ingspost betrauten Stellen, zu beurteilen ob und i,n-
A

i
'jwei� di,e Korrespondenz eines Häftlings unv�rfänglich ist. 

h 
l
b
e mit der Durchfüh rung des Strafvollzuges betrauten Beamten 

a en darauf zu achten, daß die ,einschlägigen Vorschriften 
s'.r-e�g ei�g-ehalten werden; sind sie dem Strafg,efangenen be­
hilflich! d1,e_se Vorschriften zu übertreten, dann schädigen sie den 
S�aat 1•n einem konkreten Rechte, nämlich im dem Rechte auf 
e

(
0

1n
G
en

H
den ei,nschlägigen Vorschriften entsprechenden Strafvollzu.g, 
, 17. 2. 53, 5 Os 1119/52; LG Wien, 6 Vr 417.) 

Gewohnheitsdiebstahl im Sinne des § 176 I lit
'. 

a StG 

Die Beschwerde bekämpft di,e Annahme eines Gewohnheits­
diebstahles im Sinne des §" 176 1 li t. a StG. Es ,wird hierzlJI 
?usgefü�rt, daß die Annahme eines Gewohnheitsdi,ebst,ahles bei 
Je�e/TI Jungen Menschen, der knapp 20 Jahre alt ist, untunlich 
s�r, da es sich bei -einem solchen Men·schen noch, nicht um 
eine vollentwick-elte Individualität handelt. Ein Gewohnheitsdieb­
stahl sei nur dann anzunehmen, wenn der dem Täter innewoh­
nende Hang zum Stehlen so ausgeprägt sei, daß er auch ohne 
eine besonders verlock-ende Gelegenheit Diebstähle verübe • dies 
könne aber bei kei,nem der im Urteile angefüh·rten Diebstähle 
angenommen werden. Dazu, komme ,noch, daß A. ,stets bestrebt 
gewesen sei, Arbeit zu bek0mmen, una daß sie durchaus a,rbeits­
willig sei. Das Erstgericht habe daher zu Unrecht die Verbr,e­
chenseignung der T,at nach dem § 176 1 lit. a StG angenommen. 

Der Beschwerde kommt Berechtigung nicht zu. Gewohnheits­
diel::istahl im Sinne des § 176 1 lit. a StG ist nach der ständi­
gen Rechtsprechung dann a-nzunehmen, wenn dem Täter ein 
Hang zum Stehlen innewohnt, der durch di,e Gewöhnung an 

das Stehlen erworben ist. Gewöhnung -an eine Tätigkeit setzt 
eine dauernde oder oftmalige Ausübung voraus. Der innere 
Widerstand, die Hemmung, Verbotenes zu tun, wird durch die 
strafbaren Handlungen immer mehr abgeschwächt und schließlich 
ganz au.sg·eschaltet. Weder die Furcht vor der Entdeckung und 
vor der Bestrafung noch Hemmungen moralischer Art hindem, 
den Täter, der Verl-ocku-ng, strafbare Handlungen zu begehen, 
zu widerstehen. Nach außen hin · tritt daher die Gewohnheit des 
Stehlens in der Häufigkeit

. 
der Diebstäh le und in der Wirkungs­

losigkeit selb,t schwerer Freiheitsstrafen, somit in der Unverbes­
serlichkeit des Täters i•n Erscheinung. (EvBI. Nr. 461/1948 und 
SSt. XIX/161.) ( OG H, 3.3. 53, 5 Os 71; LG Innsbruck, 7 Vr 
1669/52.) 

Dje Vollmachten eines Versicherungsagenten 

Täglich erscheinen an der Wohnungstüre, im Büro usw.
eirne Anz,ahl von Vertretern,- welche alle möglichen und 
m,anchmal auch unmöglichen Artikel an den Mann bring-en 
wollen. Unter diesen befindet sich ,iuch eine Anzahl von 
V e r s  i c h e r  u n g s -Vertretern - Vermittlern, Ag,enten, welche 
für den Abschluß von Versicherungen aller Art werben. 

Es ist nun wichtig zu wissen, um vielen Unannehmlichkeiten
ausz;uweichen, welche V o 11 m a c h  t e n ein Versicherungs-
.agent hat. 

Di•e Werbung von 'Versicherungen ist im V�rsicllerungs-
v-ertrags-Ges-etz g,eregelt. Dieses Gesetz u:ntersche1det z w e i 
Hauptgruppen von Agenten. 

Vermittlungs• rund Abse'hluß-Agenten 

Die Vermittlungsag,enten sind bevollmäc�tigt, An�räge auf 

Abschluß, Verlängerung oder Aenderung -ernes Versrcher�_ngs­

vertrages, ,ebenso einen Widerruf von g,estellben _Antrag-�n 

an die Versicherungsanstalt weiterzuleiten, �nd Anzergen,_ die 

während der Versicherungsdauer von Versicherten (Versrche­

rungsnehmer) zu machen sind, ·e ,n t g _e ,g e ,n z u n ,e h � e n. Fer­

ner sind di-ese Agenten berechtigt, die __ von der Vers1cheru1ngs­

anstalt ausgefertigten und ordnungs_?emaß unterze1<;h net.en . Ver­

sich erungsscheine (Polizz�n, t'-!�c�trage usw.) . a,n die Versicher-

t h .. d"igen· sowie Pram1en nebst Zins-en und Kosten 
en auszu an ·, . d" d "" · h 

e i ,n z u k a s s i e r ,e n, w e n .n sie 1e __ von er _vers1c ':�u�g,s-

anstalt ausgestellten und ordnungsg·emaß unterfertigten _pram1en­

scheine besitzen und auch über eine s e p a r a t e I nkasso-

vollmacht verfügen. b II ·· h · ·· 1· h Abschlußagenten sind d a  g e g_ e n evo mac .�1gt, samt 1_c e 

oben angeführt.en Anträge, Anzeigen und . Erklarungen n1�ht 

nur entgegenzunehmen, sondern auch v e ,r s t c 1-i e r u n g s g u l-

t i g zu v e  r e  i n'ba •r,e n. 0. M. 
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Raubüberfall 
und seine spätere Klarstellung 

Y�n Gendarm OTTO KRISCHKA, Gendarmerieschule d�s Bundesministeriums für Inneres 

Es mag u·ngefähr drei Jahre her sein, als i.ch auf einem Gen­darmerieposten ·des mittler•en Burgenlandes in Dienstverwendung stand. Die Sicherheitsverhältnisse des Postenrayons konnten all­gemein als günstig bezeichnet werden, denn außer kleineren Straftaten verschonte uns die Bevölkerung mit ausgesprochenen "Gewaltakten". So bedarf es skherlich keiner besonderen . Be­
tonung, daß uns die Anzeige eines R a u b  ü b e r  f a 11 e sa u f e i n e n 12 j ä h r i g e n K n a b  e n in eine ausgesprochen gespannte Atmosphäre versetzte. Als Anzeige,r erschien ein ungefähr 50 Jahre zählender Landwir_t, gefolgt von seinem zwölf­jährigen Sohn, der später als Objekt des Raubüberfalles zur Hauptperson des Geschehens wurde. Es handelte sich also um Vater und Sohn, wobei ersterer den typisch burgenländischen Bau�rnstand vertrat und in Anbetracht des Ereignisses in schwar­zer Stiefelhose, Samtleiberl, Astra.chanmütze und blauem , hoch­geschlagenem Schurz erschien. Seine knappen Sätze und seine zeitweiligen Handbewegungen auf den scheinbar noch am ganzen Leib zitternden Sohn genügten, um uns der Sachlage in amt­li,cher Eigenschaft anzunehmen. Leider schien uns die Arbeit nicht flott genus v,orwärts zu gehen, da der Vater die Schilde­rung des wahren Sachverhal-tes durch seinen nun stärker ein­setzenden Redeschwall in die Länge zog, wir jedoch vom Sohne Einzelheiten erfahren wollten. Wi,r erkannten alsbald den 

einzig gangbaren Weg und ba.ten den Vater. si.ch vorlä1Jfia 
mit der Trennung des Sohnes abzufinden. Er kehrte gutmütig 
der Kanzlei den Rücken, entschuldigte sich umständlich und ließ 
einen etwas -verschüchterten, blassen Buben in unserer Mitte, 
dessen Augen noch den Ausdruck des Erlebten zu trage.n schie­
nen. Als er j-edoch unser Interesse an seinem Widerfahr,en ver-
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Herren .... Damen ... und 

Kinderbekleidung 

sowie Betfwäsche 

alle Arten Schuhe 

von der einfachsten 
bis feinsten Ausführung 
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spürte, bemächtigte sich seiner eine fast lückenlose Schilderung 
folgenden Sachverha l.tes: . • 

d F h d · "Vor ungefähr 21h Stunden
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und sei also mit rund 46 S· in Richtung an ac.x onn en ri . . 
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Ortschaften sei er auf offener Straße von einem I m un e ann e_n 
d · t · F hr ad 1usgerüsteten Mann angehalten und m ,t un m 1 ernem a r c • 

d' -' W ck den Worten "Gib mö dei Ge,ld oder I hau lcl uen e n 
(gemeint Brotwecken) auf 'n Kopf" zur Herausgabe des Betra�es 
gezwungen worden. Den Mann beschrieb . er als_ ung�fahr 
30 Jahre alt, groß, schwarzes Haar, bekleidet mit weißem 
Hemd grauer Stiefelhose und Stief.eln. Der Aufforderung des 
Mann�s zur Herdusgabe des Geldes sei er aus Furcht vo� die_sem 
nachgekommen, der nach Ansichnahme des Betrages d 1,e Borset15 
von sich warf sein Rad bestieg und davonfuhr. . . 

Für kurze ' Zeit herrschte vollkommene Stille im Kanzl,ei­
raum. Der Bub war anscheinend zufri eden, daß er jemand 
gefunden, der sich seines Erlebnisses mit Interesse annahm, wFr 
selbst waren mit den Gedanken über di•e mm zu tr,effend-en 
Maßnahmen beschäftigt. Der Postenkommandant fand die ersten Worte. Er vertrat di,e Ansicht, daß mit der Ausforschung desTäters, da er aller Wahrscheinlichkeit dem Personenkreis des Postens oder eines solchen des Nachbarrayons angehöre, lang­sam vorzugehen sei. Mein Kollege und ich schlug,en, getrieben von jugendlichem Eifer und der Aussicht eines schnellen Erfolges, Sofortmaßnahmen vor. Die Lösu.ng war durch di1� Anordnung des Postenkommandanten schnell gefunden, und zwar lag sie auf dem sogenannben "goldenen Mittelweg". D.er Postenkom­mandant ließ sich den Sachverhalt durch den Buben er.neut schil­dern und verschaffte sich durch kleiner·e Fragen ein klares Bild­In der Zwischenzeit legten wir unsere Patrouillenadjustierung a� und schafften die Fahrräder zur A'bfc1hrt aus dem Absbellraum Sachlich und ruhig vernahmen wir die Frage des Postenkomm,m: danten an den Knaben, ob er mit uns zum Tatort f h könne, um uns dort alle Einzelheiten an Ort •und Stelle erkl„

ren 
zu können. Der Bub bejahte di,e an ihn gestell be Frage ß• 

a;{n 
Bub sein eigenes Fahrrad herbeischaffte, wurden unser-� [)� er 
bü.cher ausgestellt, die wir in seiner Gegenwart mit dem 1tT

s
�I empfingen, d�e Patr,ouille über den Tatort und darüber h� ,e 

und in seiner Begleitung nach d-er Ortschaft R. auszud 1t
aus 

um dort ,alle auftretenden Mögli.chkeite.n ei,ner genauen U 6
en . .,,,.., prüfung unterziehien zu können. Wir meldeten dem p 

e
t 

er-�-'') kommandanten mit "Gewehr beim Fuß" den Abgans°s 
dn- · Patrouille und wollten nun den Buben mit uns nehmen. 'Dr 

trat er plötzlich vor den Postenkommandanten, schaute veri 
d 

zu ihm auf und sagte: "Herr lnspekta, es is net woa'h!" Di:'len 
blickte ihm erstaunt, doch fest in die Augen und fragte : 

"
W

er 
is net woah ?" Und so erfuhren wir von dem Buben, der b 

a� luß und nur mit einer kurzen Hose bce kleidet vor uns stan� daß er den Raubüberfall fingiert und den Geldbetrag im An: wesen sein.es V.al!ers versteckt hatte, um mit dem Geld dieFreuden des nahen Kirtages genießen zu können. Heute noch entsinne ich mich des Bildes, wie der Bub nach den fast väter-lich gehaltenen Zur-echtwetsungen des Postenkommandanten von Reue erfüllt ,aus der Kanzlei schlich und uns allen ein lebhaftes Bilq von der Psyche ,eines jungen Men_sch�n zurückli,eß. 
Welcher Umstand sein Herz s·o P!_otzlich zur Reu _e bewog, liegt heute noch im dunkeln, doch durften sowohl die beharr­

li.chen Fragen des Postenkomman?ant-en _als auch . der optische Einäruck der V,orber,eitung zum Dienst �ein Phanta_s1egebäude ins Wanken gebra.<lit haben. Wochen spa��r traf _ich au,f eiinern Patrouillengang sei.ne _n Vater, der von . Scherer,e1e_n und Una _ nehmlichkeiten i.n sein�n alt�n Tagen m,t ?er �bngkeit" spracl) und nebenbei dur,chbl1cken ließ,. daß er sich bei der darnal· 
·Rückkehr seines Soh_nes, seiner väterlichen Gewalt voll bew�Bt eines ,erprobten Mittels �ed1ent habe. Jedenfalls wi•rd dies� Mittel, wenn ,e_� noch k�iner Erneuerung bedurfte,. längst ver­gessen sein wahr-end die Klarstellung des ang,eblu:hen R b überfalles ·u�s immer eine heiter.e Erinnerung bleiben wird. 

au -

Von Gend.-Patr-ouillenleiter JO_HANN BAYER 
Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für Nieder­

österreich 

Am 12. Oktober 1953 wurde von den Gendarmeriebea�ten, 
Gendarmabsolvent der Chargenschule F i n s t e r 1, Patrouillen­
leiter F a b i a n und Gendarm R e c k e n d o r f e r des Gendar­
meriepostenkommandos Dürnkrut, Bezirk Mistelbach, Nie_deröster­
reich, una Patrouillenleiter B a y e r 1, der Erhebungsabteilung ��s 
Landesgendarmeriekommandos für Ni-ederösterreich in mustergul­
tiger Zusammenarbeit innerhalb kürzester Zeit eine Brandleg ·Jng 
in Jedenspeigen geklärt. 

. Die oben angeführten Beamten, die unmittelbar oach Ausbruch 
des Brandes am Brandplatz eintrafen, konnten feststellen, daß 
der gesamte Dachstuhl des Preßhauses des Landwirtes Georg Sch. 

. . 

.!. • • • • '. . �- • 

Streichholzschachtel, au t der die ßcibspur aicbt horizontal, 
sondern vertikal ouf,cheiol 

in Flammen stand. Die freiwillige Feuerwehr konnte sich nur mehr 

auf die Lokalisierung des Feuers beschränken. .. Die sofort angesetzten Erhebungen ergaben, da� di: �0wa­
gerin des Geschädigten, Maria Sch., seit einig�r Zeit mit iese

8 in Feindschaft lebt. Ferner konnte ihr nachgewiesen -:ver_den, c!t 
die Verdächtige vor dem Brand am Nachmi�tag bei :1nem r 
mischtwarenhändler und Gastwirt in Jedenspeigen zwei Schachte n
Streichhölzer gekauft hatte. Eine Hausdur�suchu�g im ra�rt,� 
der Verdächtigen förderte tatsdchli<:h _?1e beiden !rei 

d
��­

schachteln, wovon eine auf der Re1bfla�e Sp�r-en _cmer 
üt­maligen Benützung, die ander•e solche einer e1nma�1gen Ben 

zung zeigte, zutage. 
Da der Gatte der Maria Sch. zugab; drei Streichhölzer ver­

braucht zu haben und immer die gleiche Schachtel benützte, lag 

Strelchholzschnrhtel mit einmaliger Reibspor 

der Verdacht nahe daß Maria Sch. die andere Streichho\ 
schachte! zur Brandlegung v,erwendete. Sie bestritt jedoch

d 
mi 

der Brandlegung in einem Zusammenhang zu stehen _  un ei;: 
klärte, daß die eine Streichholzschachtel, schon ehe _ _  sie gekau,� 
wurde, durch die Wirtsleute benützt w0rden sein konnte. 

d ß Eine Befragung der Wirtin ergab, daß es wohl vorkomn:t, a
d Streichholzschachteln, die nachtr(iglich verkauft werden, .. hin d�
ß wieder benützt werden jedoch werden diese so benutz�, 

t 1 die Reibspur auf der R�ibfliiche ganz klein und nicht horizon a 

Strelchbolzschnchtcl mit dreimaliger Benutzung 

sondern vertikal (also quer zur Anriebfläche) aufscheinen _mü��-
Die bei der Hausdurchsuchung im Hauswesen der Maria 

vorgefundenen Streichholzschachteln zeigten jedoch nur Spuren 

einer horizontalen (längs der Anriebfläche) Benützung. 
d h Dieser Umstand wurde der Verdächtigen_ vorgeha_lt�n un 

1
_sa

ß­sie sich nach längerem Leugnen auf Grund dieser lnd1Z1en sch 
:/ lieh genötigt, ein umfassendes Geständnis abzulegen, 

(th'· :� hervorging, daß sie den Dachstuhl des Preßhauses aus e assig 
keit geg,enüber ihrem Schwager Georg Sch. gelegt hatte. 

Kameradschaft der Tat 
Von Giend.-Major ERWIN STEJSKAL 
Kommandant der Gendarmerieschule Stei�rmark 

Gendarmerieoberstleutna.nt Dr. Hans F ü r  bö c k behauptet 
in seinem Ethischen Lebensbuch mit Recht, daß unkamerad­
schaftliche und unchristliche Handlungen verstcindlicherweise ins 
grelle Tageslicht rücken, indessen menschlich und. kamerad�chd�t­
lich schöne Handlungen deswegen verborgen bleiben, weil die 
Helden dieser Taten ihre Handlungen- der Oeffentlichkei�. nicht 
kundgeben. Auch in dem nachstehend aufgezeigten Fall ware es 
beim Verborgensein geblieben, weil der Held der T�t, der 
junge, sympathische Gendarmerieaspirant der Gendai:'."eri_eschule 
Steiermark, Robert P i c k e r, seine Tat als selbstverstandlich b�­
trachtete und darüber schwieg. Den Vorgesetzten wurde die 
Heldentat des Untergebenen doch bekannt und deshalb bek�m 

Robert Pi c k er von seinem vorgesetzten Schulkommando eme 

belobende Anerkennung. Darüber hinaus erhielt er vom Bun�es­
ministerium für Inneres (Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherheit) in Anerkennung seiner Leistung eine b.el -obende 

Gendarm Robort Plckor, dor seinon K•m•raden Schafzahl beim 

Baden in dor Mur vor dom Ertrinkungstode rettete 

Anerkennung, weil er am 20. Juni 1953 beim Baden in 
der Mur in Straß seinen Kameraden Josef .Sc ha f z a h l  unter 

· Lebensgefahr vor dem Ertrinkungstode rettete. eigener 
eh ·t h cht herr-An diesem schönen Sommersonntagna _m1 ta� errs � 

iiches Badewetter.- Die drei Genda-rmerieasp1ranten PI c k e  r, 
S h f z a 1h, 1 und H i r m a n n badeten in der Mur, und be-c a 

eh · p · c .k e r zog als erster schlossen, stromabw;jrts zu, s v.:1mm
K
en. 

d S h f z a h I und. durch den Fluß, hinter ihm sein amera c a 

den Abs�luß machte H_i,r m i
i
"s"'gut Als Pic k e r nach hinten Ungefahr 200 m g1_ng 

� \ e;ad S c h af z a h l leicht unter­blickte, bemerk�e
d

er, w1e
d

_se1()b af
l
„che kam. Pi c ke r  nahm an, 

tauchte und wie er an ie er a 
d d eh die mehr­

daß Sch a f za h l  Spaß mache, doch wur e er
S�ha f z a hl auf-

maligen Hilferuf.e a� di
l 

Lebens�!
fa�� c �=� vollkommen klar, 

merksam. Der Ern St er a
�
e 

h ;f; a h ( untergehen sah', 
als er seinen Kam�ra

k
den c

d Stelle unter, wo er vermutete, 
Sofort tauchte PI C e r an er 

. ·b müsse und tatsächlich 
daß es den Untergeg?ngenen v�[be1tWas��r treibenden, fast Be­
konnte er den bereits unt-er 

1:�k erfassen. Und nun kam der 
wußtlosen am unteren �ab

dge 
ef h Der fatrinkende klammerte 

Retter selbst in höchste e d
nsg 

K�-r�er des Retters und drohte, 
sich mit seinen Armen um en . h p i c k e r ein zwar seh� 
ihn mit sich in die Tief:. zu· Z!ie 

�d an (doch' k -ein geschulter 
guter Schwimmer von fr�her Ju�e 

rch seine Geistesgegenwart 
Rettungsschwimmer), meiste!

'.� 
t �ich von der Umklammerung 

die drohende Gefahr. Er d
s 
-
e 

t Aufbietung seiner letzten 
durch den Ertrinkended, un

Kam
��aden mit sich führend, zum 

Kräfte schwamm er, en
d er von dem nachfolgenden Kame­

rettenden Ufer. Dabei 
�

�
/ t 

e 

Er erbrach Wasser und trotz der 
raden �i r m � n

\
un�

e
\�j 

z 
�achte er mit Hilfe von Hirm a _�n 

Uebelk-e1t, d1e

h f I W
n . d rbelebungsversuche, die nach ungefahr 

an S c ha f z a ie e .. 
fünf Minuten zum Erfolg fuhrten.

\1 



AKTUllll PR.OllllMlE IM KURf AHRRlECHT 
Von Gend.-Oberleumant Dr. EDUARD NEUMAIER, Gendarmeriezentralkommando 

/ Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshaies vom 23. Juni 1953 
ZI. V 10/53-8, über die Aufhebung des § 95 Absatz 2 de; 
Kraftfahrverordnung wegen Gesetzeswidrigkeit 1 hat einige inter­
essante und· für die die Kraftfahrverordnung vollziehenden Gen­
darmeriebeamten sehr aktuelle Probleme aufgeworfen. 

Es w,erden daher in diesem Aufsatz folgende Fragen im 
Mittelpunkt der Betrachtungen stehen: 

a) W,elche Kons�qu•enzen hat das Bundesministerium für Han­
del und Wiederoufbau aus dem bezogenen Verfassungs­
gerichtshoferkenntnis gezog,en; 

b) welche anfechtbaren Bestimmungen der Kraftfahrverordnung 
1941 werden nunmehr durch die im Entwurf bereits dem 
Handelsausschuß zugewiesene Kraftfahrgesetznovelle 1953 
,eine gesetzlriche Stütze erhalten und 

c) worauf hat der die Kraftfahrverordnung vollziehende Gen­
darmeriebeamte ,nach dem 21. Dezember 1953 Bedacht zu 
nehmen? 

Das Bundesministeri-um für Handel ,und Wieder�ufbau hatte 
schon seit längerer Zeit die Absicht, die Kraftfahrvorschriften 
die durch die ungeheure technische Entwicklung auf dem Gebiet� 
des Kraftfahrwesens wiederholt novelli•ert werden mußten neu zu -
fassen. Hierbei sollte auch auf die vom .Verfassungsg:richtshof 
festgestellten Formmängel der Kraftfahrverordnung Bedacht ge­
nommen und ·eine Reihe von Bestimmungen, die sich in der 
Kraftfahrverordnung ohne gesetzliche Deckung befinden, in das 
Gesetz oufgenommen werden. Das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau beabsichtigt daher durch einen Gesetzentwurf 
(K_r�ftfahrgesetzno�.ell�. 1953) diese ·r,echtlichen Mängel zu be­
se1t1gen. In den Erlauternden Bemerkungen zur Regi,erungsvor­
lage über die Kraftfahrgesetznovelle 1953" wird erklärt, daß eine 
grundlegende Aenderung gerade auf dem Gebi·ete des Kraft­
fahrwesens bei den so divergierenden Tendenzen der inter­
essierten Kreise umfangreiche Vorarbeiten erfordert die im Hin­
blick auf di,e geri.nge Anzahl der zur Verfügu�g stehenden 
Arbeitskrä_�te .nicht innerhalb einer relativ ku,rz•en Frist bewältigt 
werden konnen. Es mußte daher der an sich nicht befri,edigende 
Weg einer Te i I n  o v e 11 i e ,r u,n g •eines zur Gänze reform­
bedürftigen Rechtsgebietes eingeschlagen werden. 

Der vom Ministerrat beschlossene und schon d.em Nati-onalrat 
vorgelegte Entwurf eines Bundesgesetzes, womit da.s Kraftfahr­
gesetz 1946 obgeändert wird (Kraftfahrgesetznovelle 1953), s-oll · 
daher lediglich die gesetzliche Grundlag•e für den Abschnitt XIII 
der Kraftfahrverordnung .(Verkehrsvorschriften) bilden, dem -nach 
Ansicht des Verfassungsgerichtshofes diese g-esetzliche Deckung 
f-ehlt 2• F e s t zuh a l t e n  i s t, daß e.i n e  m a t e r i•ell e 

1 Sprachlich richtiger "Gesetzwidrigkeit". 

Dienst• und Wohngebäude der Gendarmerie 

Das neue Gendarmeriegebäude in Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgen­
land. Im Gebäude sind der Gendarmerieposten, das Grenzbezirksgendarmerie­

hommando und Wohnungen untergebracht. 
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A e n d e r u n g  d e r  g e l t e n d e n  K r af t f a h r v o r sc h·r i f­
t e n  d u r c h  d i e s e  N o v e l l e  n i c h t  e i n t·r ete n s -oll. 

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau hat 
daher aus dem bezogenen Verfassungsg•erichtshoferkenobnis di,e 
Kon�equenz gezogen, vorerst alle gesetzlich nicht gedeckten 
Bestimmungen der Kraftfahrverordnung durch eine entsprechende 
Aendemng (Ausbau) des Kraftfahrgesetzes· 1946 zu sanieren. 

. Der E ,n t w u ·r f d e r K r a f t f a h r g e s e t z n o v e 1 1 e 1953 
sieht vor 2, daß im Kraftfahrgesetz 1946, BGBI. Nr. 83/1941 in 
der Fassung der Kraftfahrgesetznovelle 1951 BGB!. Nr. 142 der 
111. Ab s c h :n i t t "Bestimmungen über de� Verkehr von Kraft­
fahrzeugen. (Anhängern)" unter Berücksichti,gung der vom Ver­
fassungsgerichtshof aufgezeigten Mängel n e u  g -e f a ß t wird. 

In der Folge werden ganz kurz die neuen Bestimmungen der 
Kr:aftfa�rgesetznove(!e }953 aufg,ez,ei·gt. Der neue § 156 KfG 
wird h1,ngegen ausfuhrl1ch behandelt, da er doch den Anlaß zu•r 
Novelle gegeben hat. 

§ 13 KfG übernimmt die Funktion einer •rechtlichen Brücke 
z�. den Straßenpoliz-eivorschriften, ·unterläßt aber die an sich 

_wu�s0enswer_te Au'.zählung der Bestimmung•en der Straßen­
poli7e1v,ors0nften, die auch für die Kraftfahrer gelten. Dies· wird 
�am1t begrundet, daß ansonsten die bereits vorbereitete Nov,el­
li�rung der Straßenpolizeivorschrift-en ._eine ,neuerliche Aenderung 
dieser Gesetz-esstelle erfordern würde 

Die Neufassung des § 14 KfG wird für die im § 91 Kr.V: 
enth�ltenen Geschwind1gkeitsbegr·enzungen und § 15 KfG für die 
Be:t�mmungen des .§ 92 KfV über die Betätigung der Warn­
vo, richtungen - insbesondere die Vorschriften über die Er­
lassung v -�n Hupverboten - eine gesetzliche Deckung bringen. 
Ferner wird � 15a KfG di-e Vorschriften über das Anzeigen 
de_s Verl�ssens der bisherigen Fahrtrichtung und der Geschwindi·g.­
k�1tsverm1nderung (§ 93 KfV) g,esetzlich untermauern. Durch 
diese Gesetzesänderl.ing ist keine besonder,e Neuerung ein­
getreten. 

2 Der Artikel I des Entwurfes der Kraftfahrgesetznovelle 1953, der am 
26- November 1953 dem Handelsausschuß zur Beratung zugewiesen wurde, 
hat folgenden Wortlaut (da durch diese Novelle nur Form(ehler beseitigt 
werden sollen und daher keine großen Abänderungen im Handelsausschuf, 
bzw. Ple _n.um des Na.tionalrates zu erwarten sind, ist es zweckmäßig, zum 
besseren Verständnis des Aufsatzes den vollen Wortlaut auszugsweise wieder-
zugeben): 

"Bestimmungen über den Verkehr von Kraftfahrzeugen (Anhängern). 

Auszug. 

§ 13. Geltung der Straßenpolizeivorschriften. 

. 
Für den Verkehr von Kraftfahrzeugen (Anhängern) gelten neben den Be-

5limmungen der Straßenpolizeivorschriften, soWeit diese nicht dUsschließlic.h 
andere Verkehrsarten betreffen, noch folgende besond�re Vorschriften, 

§ 14. Höchstgeschwindigkeiten. 

§ 15. Betätigung der Warnvorrichtung 
(1) Die an jedem Kraftfahrzeug anzubringende Warnvorrichtung darf nur 

dann betätigt werden, wenn es die Sicherheit des Verkehrs erfordert. 
(2) Der Landeshauptmann kann für bestimmte Orte oder für bestimmte 

Straßenstrecken .anordnen, daß die Betätigung der Warnvorriditung nur dann 
ge5lattet i5l, wenn zur Abwehr einer Gefahr kein anderes Mittel ausreicht. 

§ 15 a. Anzeige der Fahrtrichtungsänderung. 

§ 15 b. Beleuchtung. 
(1) Während der Dunkelheit oder bei starkem Nebel ist das Kraftfahr­

zeug zu beleuchten. Beim Halten und Parken an hell beleuchteten Orten darf 
d,e Beleuchtung des Kraftfahrzeuges abgestellt werden. Beim Entgegen­
komm

.
en von Fahrzeugen jeder Art und bei größeren Mensdienansammlungen 

ist eine Blendwirkung zu vermeide,n. 
(2) Di_� Kennzeichen der Kraftfahrzeuge müssen stets gut lesbar und die 

an der Ruckseite angebrachten bei Dunkelheit oder bei starkem Nebel be­
leuchtet sein. 

§ 15 c. Beladung. 
§ 15 d. Pflichten des Lenkers. 
§ 15 e. Pflichten des 8esitzers. 

§ 15 f. Mitführen von Anhängern und Fuhrwerken. · 
§ 15 S· Abschleppen eines Kraftfahrzeuges. 

§ 15 h. Personenbeförderung auf Kraftfahrzeugen und Anhängern. 
§· 15 i. Sportliche Veranstaltungen auf Straßen. 

Durch die Einschaltung des § 156 KfG hingegen wird den 
§§ 94 und 95 'KfV über die Beleuchtung der Kraftfahrzeuge 
und der Kennzeichentafeln eine gesetzliche Stütze gegeben werden. 

Diese gesetzestechnische Maßnahme wirft die F r a g e  auf, 
ob für den Fall, daß die Kraftfahrgesetznovelle 1953 erst in 
einem späteren Zeitpunkt als dem 21. Dezember 1953 in Kraft 
tritt, die Gendarmeriebeamten Lenker von Kraftfahrzeugen wegen 
mangelnder Beleuchtung ihrer Kennzeichentafeln und Unterschei­
dungszeichen bei Dunkelheit oder starkem Nebel anzeigen bzw. 
im Mandatsverfahren durch ei�e Organstrafverfügung bestrafen 
können 3• Einige Gendarmeriebeamte weisen auf die M ö g I i ch­
k e i t e i n e r  B e s  t r a f u n g n a c h  § 19 A 6 s. 5 KfV hin, 
der unter anderem vorschreibt, daß jedes Kraftfohrzeug an der 
Rückseite eine Vorrichtung zur Beleuchtung der Kennz-eiche.ntaf.el 
haben muß. 

Nach meinem Ermessen ist es i r r i g, wenn § 19, Abs. ,5 Kf\/. 
nach dem 20. Dezember 1953 - vorausgesetzt, daß die Kraft­
fah-rgesetznovelle 1953 bis dahin noch nicht wirksam geworden 
ist - als Grundlase für eine Anzeige oder eine Organstrafver­
fügllng wegen Nichtbeleuchtung der Kennzeichentafeln und Un­
terscheidungszeichen bei Dunkelheit oder starkem Nebel . ge­
nommen wird, da § 19, Absatz 5 KfV lediglich als eine A u s· 
,r ü s t u  n g s v •o ·r s c h r i f t anzusehen ist, nicht aber, eine solche, 
aus der eine Verpflichtung zur Bedienung abgeleitet werden 
kann. Richtig ist, daß eine· funkti•onierende· Beleuchtungsanlage 
weiterhin vorhanden sein muß, jedoch fehlt für die Ze-it einer 
allfälligen Legisvakanz ab dem 21. Dezember 1953 eine Straf-

lA norm für di-e Nichtbeleuchtung von Kennzeicheritafeln und Unter­
'"!!!!!' scheidungszeichen. Die Gendarmeriebeamten hätten daher den 

Wirksamkeitsbeginn der Aufhebung des § 95 Absatz ,2 KfV 
mit dem Ablauf des 20. Dezember 1953 sowi•e das Wi<rksam­
werden der beabsichtigten Kraftfahrgesetznovelle 1953 zu be­
achten und in den allenfalls sehr kurzen Zeitraum bis zum 
Erscheinen dieser Nov-eile wegen Nichtbeleuchtung der Kenn· 
zeichentaf.eln ·uind Unterscheidungszeidien bei Dunkelheit ode; 
starkem Nebel k,e i n e  A n z e i g e,n z u· e r s t a t t e n  ·b zw, 
O r g a n s t·r a f v,e r f ü g·u•n g e n  z u  •e r l a s s e,n 4• 

Hi-erzu bringen die "Erläuternden Bemerkungen" des Bundes­
ministeriums für Handel und Wiederaufbau zur Regi,erungsvon­
lage zum Ausäruck, daß nach Ansicht des Bundesministeriums 
bis zum 20. Dezember 1953, dem Tag, mit dessen Ablauf die 
Aufhebung in Wirksamkeit tritt, eine Regelung gefunden werden 
muß, die ein Weiterbestehen der v-om Standpunkt der Verkehrs­
sicherheit unbedingt .notwendigen Bestimmung ermöglicht.. Dies 
um so mehr, als auch nach dem derzeit noch geltenden Paris-er 

·Uebereinkommen über den Verkehr von Kraftfahrzeugen vom 
24. April 1926, BGB!. Nr. 304/1930,_die Aufrechterhaltung der 
mehrfach bezogenen Bestimmung des § 95 Absatz 2 KN 1941 
u,n'bedingt . erforderlich ist. Aus diesem D r i ,n g I i c h k •e i· t s -
b ,e d ü r f ,n i s ist zu ersehen, daß einerseits nach Wirksamwerden 
der Aufhebung des § 95 Absatz 2 KfV ein g e s  •e t  z l ,o s e 'r 
Z u s t a n d -eintreten würde und aus § 19 Abs a,t z  5 KPV 
n i c h t  e i n e V e r p f l i c h t ·un g z u ·r B e l e u c h t u n g  der 

• 
Kennzeichentafeln •u,nd Unterscheidungszeichen abgeleitet werden 

{ ka.nn, anderseits aber der Gesetzgeber unter allen Umständen 
trachten wi·rd, eine analoge Gesetzesbestimmung so rasch als mög­
lich zu, schaffen. 

Es entsteht aber du<rch di-e vom Verfassungsgerichtshof wegen 
Gesetzwidrigkeit erfolgte Aufhebu,ng des § 95 Absatz 2 KN 
au eh ,noch ein a n d e r e s P •r ,o b I e m r e i n r e c h t s t e c h -
n i s c h e r N a  t u  r. 

Es ist die Frage w· klären, ob nach Wirksamwerden der 
KraftfahrgesetZJnovelle 1953 das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau verpflichtet ist, di•e bezogene V e  ro r d  -
n u n g s b e s t i m m u n g, die vom Verfassungsgerichtshof a u f. 
g e hoben wurde, durch eine anal-oge, dem Gesetz entspre­
chen�e Verordnu,ngsbestimmung · zu e·r s ,e t  z e ,n. Die Ansicht-en' 
in d1-eser Frage gehen au•sei-nander. Feststeht, daß ·.der Ver·
fa7su,�gsg_erichtshof eine Verordnungsbestimmur,ig wegen Gesetzes­
widrig�-e1t (Verstoß gegen Artikel 18 Absatz 2 BVG, mangelnde 
ges��zl1che Deckung) aufg,ehoben hat und eine Verwaltungs· 
behorde (Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau) be­
absichtigt, den der Verordnungsbestimmung anhaftenden Mangel 
dur0 -e1-ne Gesetz·esänderung (gesetzliche Stütze für di,e auf­
gehobene Verordnungsbestimmung) zu beseitigen. 

(Fortsetzung Seite 18) 

3 Hiermit scheinen die Anfragen von Gend<trmeriepatrouillenleiter Josef 
0 b e r  m a i e r, Gerrdarmerieposten Prambachkirchen, Oberösterreich, und Gen· 
darmeriepatroui llenle:i-ter (Absolvent der Chargenschule) Josef Ei s e n  k Ö I b 1, 
Gendarmerieposten Stollhof, Niederösterreich, beantwortet. 

• Siehe "Warum wor der § 95 .-Abs, 2 KfV 1941 gesetzwidrig?" 
Folge 11/1953. 

Der 

ernste Mann 

denkt: 

Keine schlechte Idee: Fünf ,Jahre nur 

die halbe Prämie für eine vollwertige 

Lebensversicherung I Mir gefällt diese 

Versicherung! Ich wende mich an die· 

STÄDTISCHE VERS i°C HER UN GSAN STALT 

/1 . . 00!. ,__. ,, 
,, � 

heißt der Bleistift Österreichs, den die Anspruchsvollen loben 
GRAPHIIHJFTE • KOPIERSTIFTE • OÜNNKERN-FARBSTIFTE 

1B IRIE\'JI ILILII IE IR = 11.J IRIB A\ N A\� G� 
WIEN GRAZ 
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Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartenagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

· Diensthundeerfolge
Von Gend.-Major ANTON HA TTINGER 
Gendarmeriezentralkommando 

"Nuri hatte doch recht" 
Wie bereits in der folge 9 des vorstehenden Blattes berich­

tet, gelang ,es der Gendarmeriedi,ensthündi,n "Nuri von Reben­
land" am 26. November 1952 die Spur auf di•e Täterin -nach 
einem Einbru.chsdiebstahl zu führen. Gegen die Täterin, namens 
Angela W., wurde beim zuständigen Gerichte die Anzeigae 
wegen Verbrechens des Di1ebstahls nach §§ 111, 174 1 d, und 
da bei der vorgenommenen Wohnungsdurchsuchung eine Waffe 
gefunden wurde, eine Anzeige nach § 26 WG., erstattet. 

Im Zuge der durchg,eführten Hauptverhandlung versuchte die• 
Angeklagte unt,er allen nur möglichen Vorwänden ihre Unschuld 
zu beweis-en und das vor den Gendarmen abgelegte Geständnis 
zu widerrufen. Durch den di,e Hauptv,erhandlung führenden Ein­
zelrichter wu·rde das Beweisverfahren peinlichst genau durchge­
führt und besonders W,ert auf di·e von der Gendarmeri,edi,enst­
hündin "Nuri von Rebenland" geleistete Arbeit gelegt. Die An­
geklagte und _ihr Verteidiger bemühten sich di,e Arbeit des 
Diensthundes als irrig hinzustellen und versuchten, die Unschuld 
zu beweisen. Der Einzelrichter, der die Arbeit 'des Di,ensthundes 
gründlich untersuchte und jedes Für und Wider erwog, kam zu 
der Ansicht, daß diese Arbeit ein wichtiges lndizium darstelle. 

Nach hartnäckigem Kampfe wurde di,e Angeklagte wegen Ver­
brechens des Diebst,ihles nach§§ 171, 174 1 d StG und Vergehens 
nach § 26 WG, § 178 StG unter Bedachtnahme ,iuf § 35 StG und 
Anwendung nach § 54 StG zu ei•ner Strafe von 10 Wochen 
schweren Kerker, verschärft durch ein hartes Lager wöchentlich, 
bestraft. 

Die Angeklagte .hatte durch ilhren Verteidig,er gegen das 
Urteil Berufung eingebra.cht und in der Berufungsschrift besonders 
darauf verwies•en, daß sich der Di,ensthund irren 'kann und be­
sonders angekämpft wird. 

Das Oberlandesg,sricht Wien als Berufungsinstanz ordnete für 
den 26. September 1953 in Schönbühel a. d. Donciu - als dem 
Tatort - die Berufungsverhandlung an, zu welcher auch der () 
Diensthundeführer Gendarm Werner Fleisch des Posten; Melk_, 
als Zeuge g-eladen war. Den Hauptpunkt i-n der Berufungsver­
handlung bildete die Ei-nver,n,ihme des Diensthu.ndeführ,ers über 
di,e Arbeit des Hundes, wofü•r sich sowohl der Gerichtshof als 
auch die Verteidigung intensiv i-nteressi,erten. Fachliche Fragen 
über die Fähigkeit des Hundes, bestimmte Spur,en -zu erfassen 
und auszuarbeiten, wi,e auch eventuelle Versag-er st<lnden im 
Mittelpunkt des Verfahrens und zeigte,di-es, daß man der Arbeit 
des Diensthundes besonder,es Verständnis · entgegenbriingt. Die 
Diensthündin, die durch ihre bisher geleisteten Arbeiten und 
Erfolge schon viel von sich ·reden g,emacht hat, stand i,n hohem· 
Ansehen. Besonders erörtert wurde die v•on der Diensthündin 
ausgearbeitete Fährte in der Länge von 12 km, im Zug-e welcher 
ein langgesuchber Betrüger gestellt werden konnte. 

Der Gerichtshof anerkannte die Arbeit der Diensthündin und 
die übrigen Beweismittel, wi,es di,e ei•ngebrochte Berufung ab 
und bestätigte das Urteil der 1. Instanz, lautend auf 10 W,ochqi, 
schweren Kerker, verschärft durch ein hartes Lager wöchentlich. 
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und Ersatz der Verfahrenskosten. Die Angeklagte nahm die Strafe 
an. So weit die Feststellung auf Grund 'der Aktenlage. 

Nach Beendigung der Verhandlung äußerte sich die Ange­
klagte außerhalb des Verfahrens, "nun kann ich es ja sagen, ich 
hab' es getan". 

Abschließend eine schlichte Bemerkung, "Nuri hatte doch 
recht". · ' 

W,eiter� Erfolge 
Gendarmeri•ediensthund "Eras" des Postens Imst in Tirol 

zeigte am 5. November 1953 sein Können, ·indem er Licht in 
eine in Dunkel gehüllte Angelegenheit bringen konnte. In d�r 
Nacht zum 5. Nov•ember 1953 kam dem Gärtner Othmar N. in 
Imst aus seinem Hühnerstall eine Zuchtgans im Werte ·von 200 S 
abhanden. Aus den vorhandenen Spuren war zu entnehmen, 
daß die Gans mit Gewalt weggeschafft worden ·war. Nach zirka 

· 10 Stunden wurde der Diensthund ''Eras" des Postens Imst am 
Tatort angesetzt und verfolgte di·eser die Fährte zirk� 400 S:31ritt:e 
über bereits stark begangene Wege und Ackergelande bis zur 
Einfriedung eines Fabriksgeländes, wo di·e halbe, zerrupfte Gans• 
gefunden wurde. Wie nun nach einwandfreier Untersuchung und 
Ueberprüfung d-er einzelnen Spuren klargestellt werden konnte, 
wurde die Gans von dem Hunde des Fabrikbesitzers nächtlicher­
weile aus dem Hühnerswll geholt und teilweise verzehrt. 

Durch di,e Arbeit des Di-ensthundes konnte der Fall einwand­
frei geklärt •und die Annahme "Unb�kannter Täber" s,etil,gt werden. 

� 

Di,ensthund "Ajox" des Postens Gmunden in Oberösterr�(ch 
unter der Führung des Gendarmerierayonsinspektors Matthaus
Schatz( wurde am 22. September 1953 im Bereiche des Feu�r­
kogels zur Störarbeit nach einem am 8. September 1953 im 
Latschengebi,et verlorenen Pompad0ur im Wer_te von 1500 S 
eingesetzt. Der Einsatz zur Arbeit erfolgte unter Regen und 
heftigem Schneefreiben. 

Obwohl seit dem Verlust des Wertgeg-enstandes bereits 14 Ta­
ge vergangen waren, g-elang es dem· Diensthu:nde diesen i.nnerhalb 
von 20 Minuten unter den Latschen zu fi.nden. 

Di,ese Leistung muß ols besonders beachtlich bezeichnet wer­
den, haben doch 14 Tage vor dem Einsatz des Di,ensthu�des 
eine Anzahl von Personen das Gebiet abgestreift u,nd keinen
Erf.olg ,erzi,elt. 

Di•eser Erfolg wurde seinerzeit durch die oberösterreichische 
Tagespresse besonders g.ewürdi·gt. 

R<1ubüberlall �ul der Linzer Bundesstraße 
Am 14. November 1953 g,egen 18 Uhr' wurde auf der Linzer 

Bundesstraße außerhalb der Ortschaft Ennsdorf ein reichsdeutscher 
Kraftfahrz-euglenker, der zwei unbekannte Bursch-en ,ius der 
Richtung Wi-en <1us Gefälligkeit mitg,enommen hatte, plötzlich zum 
Anhalten gezwung•en. Nachdem der Lenker stehen-geblileben war, 
beraubten ihn di•e beiden Burschen säm-tlichen Gepäcks und aller 
W,ertgeg,enstände und suchten das Weite. Das geraubte Gut hatte 
einen W,ert von 21.000 S. 

Du·rch Verkettung v,on Umständen konnte der Hund erst nach 
4 Stu-nden zum T<1b0rt gebracht und angesetzt werden. Die Gen· 
darmeriedi-ensthündin "Nuri von Rebenland" verfolgte eine Fährte 
in der Länge von 2.5 km bis zu,r Bahnstati,on Ennsdorf, wo _si•e 
in das Bahnhofsrestaur,int zu einem Tisch führbe und dort ver­
harrre. Auf Grund der im Gasthaus getroffenen Feststellungen
waren in der Zeit von 20 bis 20.45 Uhr zwei unbekannte Bur­
schen, die ein äußerst verdächtiges Gehaben zur Schau trugen, 
und konsumi·erten dort Getränke. Die v,om Gastwirt abgegebene. 
P-ersonsbeschreibung stimmt mit jener vom Autolenker geg,eb�nen 
voll überein. Nach Angabe ei.nes Zeugen wurden die beiden 
verdächtigen Bu·rschen nach dem Gasthausbesuch in der Umgebung 
des Bahnhofes gesehen und konnte festgestellt werden, daß sie· 
mit der Bahn nach Wien geflüchtet sind. 

Di·e Arbeit der Diensthündin muß ols sehr gut bezeichnet 
werden und liegt es nun i-n den Händen der erhebenden Beam, 
ten, die Täter, von denen ouf Grund. der Arbeit der Hündin !die 
P.ers•onsbeschreibung erf)littelt werden konnten, auszuforschen. 

1etnnomtsoetmenne 
FÜR GROSS UND KLEIN 

�oenlonbhoufhous 
KASTNER&OHLER 
Graz, Sackstraße 7-13 

15 



-Jrµ,anUehe. (/ai�eeind11-üekeVon 9end.-Patrouillenleiter JOSEF MORITZ, Landesgendarmeriekommand·.:> lilr Oberösterreich J 
Der Grenzsoldat in der im Golf von Biskaya fi.egenden spani­

schen Grenzstation Behobia., der noch ni·e �twas von Oester- , 
reich g•ehört hat und es mit Au-stralien verwechselte, ist nur . 
ein Beweis dafür, wie wenig eigentlich die einzelnen Völker und 
Nationen voneinander wiss·en. Doch, Hand aufs Herz, ist 
nicht auch die Pyrenäenhalbinsel für den Durchschnittsöster­
reicher nur ein "spanisches Dorf?" - - - Freilid, sind di-e 
Ursach,en dieser "Wissenslücke" nicht allein in der räumlichen 
Entfernung der beiden Länder, sondern v-or allem in der poli­
tischen und wirtschaftlichen Isolation Spaniens zu suchen. Erfreu­
licherweise sind heute bereits in Spani,en selbst Bestrebungen 
im Gang•e, das L,md aus seinem Dornrösch-enschlaf aufzurütteln 
und is dem übrigen Europa, in jeder Beziehung näher iu brin­
g•en. Diese Tatsache ist sowohl vom Standpunkte des Europäers 
als auch im Interesse Span[ens sehr zu begrüßen, das aus 
diesem Anschlusse sehr, sehr viel profitieren und nachholen 
könnte. 

Gerade Oesterreich verbinden mrt dem lande hinter den 
Pyrenäen glorreiche · historische Bande. Schließlich war die 
Glanzzeit Oesterreichs, "in dem die Sonne nicht unterging", 
auch jene Spaniens. 

Die Spanier selbst bez,eichnen ihr Land als "Randeuropa". 
Sie haben damit nicht unrecht. Denn schon rein äußerlich 
unterscheidet es sich sowohl in klimatisther und geographischer 
als auch in geistiger und sozialer Hinsich,t wesentlich vom 
übrigen Europa. Bedingt durch die gewaltigen KlimauJJterschied'e, 
kontrasti•eren die afrikanisches Gepräge z·ei-genden kahlen Berge 
und ousgedörrten Hochflächen der Mitte und des Südens mit 
dem woldbewachsenen Norden und den üppigen Gärten und 
Orange·nhainen der Ostküste. Dieser unerhörte W-echsel der 
Flore und Lebensbedingungen findet naturgemäß auch im spani= 
sehen Volkscharakter seinen · Niederschf.ag. Der verschlossene 
Aragonier, der stolze Kastilier, der orbeitsame Katalonier und 
der leidenschaftliche Andalusier U!nterscheiden sich voneinander 
mehr als zum Beispiel der Franzose vom Italiener oder der 
Deutsche vom Engländer. Dennoch eint olle Spani,er ein, überaus 
starkes Nati-onalgefühl und eine tiefe Religiosität. 

Da Spanien einen Großteil der Grundnahwngsmittel · ein­
führ,en muß, ist der Lebensstondard ein außerordentlich nied­
riger. Zwar wären die 'reichhaltigen Bodenschätz•e des Landes 
imstande, den Ti-efstand der landwirtschaftlichen Produktion aus­
Z!Ugleichen, doch fehlt es 'hier wie auch dort an moderner 
Mechanisi-erung. 1 

Außer in den wenig,en Industriestädten kennt man in Spanien 
keine Wohnungsnot. Der Arrteil des Mietzinses am Monats­
einkommen lbeträgk etwa 10 Prozent. 

lr:i- den Städten fäll't dem Fremden unbedingt di·e große An­
zahl der "guardia civil", der spanischen G;mdarmen, auf. 

Ihre graugrünen Uniformen mit dem charakteristischen Tschab 
aus schworz,em, glänz·endem Wochstuch, heben sich deutlich 
von der khakifarbenen Uniform des Militärs ab. Während die 
Verkehrsüberwachung in den Städten der Verkehrspolizei ob­
liegt, wird der gesamte Sicherheitsdienst von der "guardia 

. civil" (Gendarmerie) besorgt. 
Auf einer Gebirgsstraße südlich Granada wurde unser 

Autobusanhänger von ,einem Personenwagen gerammt. Obwohl 
ein spanischer Gendarm zufällig in der Nähe wa_r, mußte erst 
der Bezirksrichter aus der nächst-en Stadt geholt werden, der 
den Tatbestond oufnahm und selbst die Unfallsskizze anfertigte. 

Interessant ist di·e Verkehrsüberwachur.ig an größeren Straßen­
kreuzung,en der Städte, wo gleichz,eitig ·6 und _noch mehr 
Verkehrspolizisten Dienst verrichten. Diese sind mit weißen 
Gummiknütteln und Trillerpfeifen ausgerüstet, mit deren Hilfe 
der Verkehr geregelt wird. Es erregt jedoch weiter keinen 
Anstand wenn auf den Dächern der Au,tobusse Leute mitfahren 
oder di-�- wackligen Straßenbahnen auf den Puffern und Tritt­
brettern mehr Schwarzfahrer· befördern, als sich im Wagen 
Fahrgäste befinden. Selbst ,das Mitnehmen mehrerer Personen 
auf Fohrrädern verstößt nicht gegen die Verkehrssitten. 

Daß Spcinie11, ein Land lebendigster Gegenwart ist, äußert � 
sich in seinen Festen. Es sind ihrer nicht wenige, die so P' · 
im Lauf.e ei·nes Jahres aus engster VerquickUJng von Religiösem 
und Weltlich-em •entspringen. Besonders die Jugend versteht es, 
die an den Vorobenden kirchlicher Fei-ertag•e veranstalteten 
Feste zu ,einem grandiosen Schauspiel spanischen Volkstums 
und südlicher Vitalität zu gestalten. Wer das Glück hat, einen 
Stierkampf mi,tzuerleben, der wird mehr noch von der kind-
lich heiteren Begeisterung der spanischen Menschen hingeriss-en 
sein, als v-on dem in der Arena Gebotenen, das sowieso 
nicht i·mmer in des Mitteleuropäers Magen paßt. 

Dem Fremder. g,egenüber zeigen sich die Bewohner Sp_anie�s 
äußerst freundlich und entgegenkommend. Ritterlich, wie sie 
sind, stellen si,e sich sogleich zur Verfügung, wenn ein- Fremder • 
nach dem Weg-e frägt oder sonst ein Anliegen hat. Dieses Ver­
halten ist um so bedeutungsvoll,er, da der Fremdenverkehr 
in Spani,en noch in den Kinderschuhen steckt u,nd das Land 
dem Reisenden außer seinen landschaftlichen Schönheiten und 
kulturhistorischen Seh�nswürdigkeiten noch wenig bieten kann. 

Diese Sehenswürdigkeiten aus der dunklen Maurenherrschaft 
und aus den glanzvollen :ragen der spanischen Geschichte, wie 
Granada, Sevilla ,und Tol-edo, ragen jedoch nur mehr wie 
Märchen aus 1001 Nacht in unsere Tage herein. Sie passen 
eigentlich gar ,nicht so recht zu dem Spanien von heute, 
dos sich von Grund au.f geändert ha,t und ,nu.n gewa,lti,ge An­
strengungen unternimmt, um mit dem weit vorausgeeilten anderen 
Europa Schritt zu halten. 

Spanischer Gendarm, Der Esel findet als Tragtier überall Im lande Verwendung. Stierkampf in der großen Arena von Madrid. 
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WIE WO WED WAS.
1. W a.s zeigt das Barometer an?2. Wo liegt die berü,hmteste Stern-warte Englands? · 3. Wie nennt man die Kreuzungzwischen Eselhengst und Pferdestute? 4. Was ist eine Pferdekraft?- 5. Wie viele Zeilen hat unser Noten­..., system?6. Wie heißen die Einwohner Mo­nacos? 7. Welche Farben muß man mischen,

um Weiß zu erhalten? Welcher be­rühmte englische Gelehrte bewies, daß Weiß keine .Grundfarbe ist, sonder:i eine Summe von Farben? 8. Wie heißen die drei Eismännerund wann kommen sie? 9. Welches Tier liefert den wert­vollsten Pelz? 10. Was sind Kasematten?11. In welchen Berufen gibt es heutenoch Knappen? . · 12. Welche Meere verbindet derKaiser-Wilhelm-Kanal? 13. Was ist Aufbrechen in der Weid­mannssprache? 14. Was ist Nautik?15. Wessen Nationalinstrument istder Dudelsack? 16. Aus welchen Tierhaaren werdendie feinsten Rasierpinsel gemacht? 17. Wie heißt die Mehrzahl von Ri­f.siko?� 18. Was ist das Gegenteil von Ana-lyse? 19. Wer .hat am seltensten Geburts­tag? 20. W eiche bekannte Holzart hatein größeres spezifisches• Gewicht als W a,sser und schwimmt daher nicht? 
1 

W-er war das?Er stammte aus dem alten Patrizier­geschlecht der Julier, das eines der vor­nehmsten in Rom war. Als Feldherr, Staatsmann und Schriftsteller hat er sich gl�iche Uuve.rgänglichkeit erwor­ben. Mit Pompejus, dem klugen Politi­ker, und Crassus. dem reiche,o Bankier. gründete er d� erste „ Trium:virat": Nac�dem er Konsul geworden war, ließ er sich nach Ablauf seiner Amtsperiode die Pro:vinz Gallien (das heutige Frank­reich) übei-tragen. Seine weehselvollen, abec letzten Endes erfolgreichen Kämpfe, die mit der Besiegung und Romani­sie-rung der dort ansässigen Germanen endeten, überliefert er der Nachwelt in seinem Buch „Belhim Gallicum". \Väh­rend dieser Zeit entfremdete er sich mit 

Pompejus immer mehr und als Crassus im Kampf. mit den Parthern in Asien fällt, kommt es zum offenen Konflikt. 
Den äußeren Anlaß gibt ein von Pom­pejus inspirierter Senatsbeschluß, dem­zufolge er die Provinz Gallien abgeben soll und damit die militärische Gewalt über seine in ja,hrelangen Kämpfen er­fahrenen und erprobten Legionen ver­loren hätte. Er überschreitet den Rubi­
kon (berühmter Ausspruch: ,,Di_e Wür­fel sind gefallen") und marschiert ge­gen Rom. Rasch · fiel ganz Italien in seine Hand. Pompejus flieht nach The?­salien und er veruichtc t dessen Heer m der Schlacht• bei Pharsalus. Pompejus kann nach Aegypten entkommen, wird aber dort bei seiner Landung, aus Angst vor römischen Repressalien, wenn mau ihm Asyl gewährt, getötet. N e�t vielen Reformen führte er auch mit 1. Jänner 45 v. Chr. den JulianischenKalender ein, der Frühlingsbeginn m�t21. März, Sommeranfang mit 21. ·Jum,Herbstanfang mit 23. September uud Winterbeginn mit 21: Dez��ber fest­setzte. Weiter hatte Jedes nerte Jahrals Schaltjahr 366 Tage. Der MonatQuintilis erhielt nach ihm den NamenJulius (Juli). Der neu�, i�m erge_be_ne Senat verleiht ihm dLe Titel „Dikt�­tor" und „Imperator" auf Lebe�sze,t.Er war Al\eia,herrscher geworden. Die l!e­publikaner unter Führung von Cassmsund° Brutus (letzterer war ein Stiefsohnvon ihm) beschlossen seiueu Tod, .u!11diese schwerste Bedrohung der Repubhk abzuwenden. In der denkwürdigen Se­natsitzung an des Iden des März 44 vorChristi (15. März) (�eine Gattin �al­purnia hatte vergebhch . versucht, ihn davon abzubringen, �n diesem !ag denSena-t zu betreten), 10 der darüber a�­gestimmt werden sollte, ob es notwen_digwäre, doß er außerhalb �oms den �,telK- . " führe fielen die Verschworer" onig ' "f l h t e.r über ihn her. Verzwe1 e t  we r � sich als er aber unter den Angreifernauch seinen Stiefsohn Brutus erkannte,
gab er jeden Widerstand auf u?d sank 

mit den Worten: ,,Auch d? mew SohnBrutus", von 23 Messersti�hen durch­
bohrt an der Statue semes _großen
Wide;sachers Pompojus entseelt zu Bo-
d . E a"hnt soll noch werden, daß dasen. rw . N n her­W t Kaiser" von semem ome 

--�t '�nd daß ein berüh�tes prama
S�akespeares u _ach ihm betitelt ist.· -
Wer war das? 

Wie etgänze ich's

Beim Radsport unterscheidet man
Zwi·sche1i den Rennfahrern über kurzeund den Strecken den • • · · · · · · · · · · ., h' Hennfah;ern über lange Strecken in-
ter Motorrädern (Sch.rittmachero), den

w.e.\Ü�""-e.Ate11.,tü&e�w 
Mit der Novemberfolge der „Gen­

darmerie-Rundschau" haben wir ihnen 
die ·neu geschaffene Beilage „Untru-­
haltung und Wissen" übergeben. Die 
Leserzuschrif ten, die uns daraufhin er­
reichten, anerl.ennen unseren Entschluß, 
daß wir, den Anregungen vieler unserer. 
Kameraden· folgend, den Inhalt der 
"Rundschau auch auf das Gebiet „gei.sti­
ger Unterhaltung" ausgedehnt haben. 
Der eine oder andere Vorschlag, der 
uns zusiftzlich gemacht wurde, ist rein 
t;chnischer Natur; im Prinzip fand die 
Art und Weise, wie wir die Unterhal­
tungsbeilage bringen, vollste Zustim­
mung. Sie alle werden ver1tehen, daß 
uns diese Anerkennung aus unseremLeser-
1.reis freut und e_hrt zugleich, und daß 

wir dadurch in unseren Bestrebungen, 
die Rundschau noch besser auszugestal­
ten, doppelt ange'sp<?rnt werden. Allein 

des Lebens ungemischte Freude W'lrd 
keinem Irdischen zuteil", und so rver­
den wir auch gleich, gewis�ermaßen in 
einem Atemzug, wegen der Annoncen 
in der Rundsch'lu einer Kriti!. unter­
zogen. Und deshalb, Kame,:adeit, im 
nachstehenden ein „Offenes Wurt" z_ur 
lns�rtionsf rage in der „Gendarmerie­
Rundschau": 

Es sei vorweggenammen, daß fast 
alle Presseerzeugnisse mehr oder weni.g�r 
viele Annoncen beinhalt_en. Betrachten �ie 
die Tageszeitungen, die lVochens_chnf • 

ten die Fachorgane, betrachten Sie vor 
all;m die grqßen a1!'eri!.an�c�en Illu­
strierten, die trotz _ihrer M 1ll10nenauf­
lagen zu siebzig Prozent aus Reklame 

bestehen und dadur�h (un_d n_un halte� 
wir auch ·schon eme wicht!g� Fun!.­

tion der Annonce fest), statt einiger Dol­
l nur wenige Cents kosten. lVarum
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Wenn Sie die Rumbchuu nun nur rein 
optisch durchblättern, 110- finden Sie, d'lß 
•sie durchwegs auf schönem, weißem Pa­
-pier gedruckt und illustriert ist; Sie f in­
den aber auch, und das mag das Kern­
stück unserer Ausführungen sein, daß 
die Artikel in einer kleinen f etitschrift 
gesetzt sind und daß diese- Schrift (der 
,,Satz") eng beisammen (kom-preß) · ist. 
Es ist leicht verständlich, da� wir es 
also hier mit einer der teuersten Her­
stellungsarten zu tun haben. Das ergibt 
sich daher, daß der Setzer in eine Zeile 
viel mehr Wörter bringt und somit 
mehr Artikel auf genommen werden kön­
nen als bei Verwendung einer großen 
Schrift. Daraus folgert aber weiter, daß 
wir bei Aufnahme einer nur um einen 
Grad größeren Schrift, trotz Wegfall 
fast aller Inserate, in einer Nummer 
weniger Artikel veröjfentlichen könn­
ten als jetzt bei Aufnahme einer be­
stimmten Anzahl von Annoncen! 

lVenn wir kurz rekapitulieren, so 
haben wir festgestellt, daß alle Zei­
tungen und Zeitschriften mehr oder 
weniger viel Inserate veröjfentlichen. In 
bezug auf die Rundschau wurde erläu­
tert, daß sie bestes Pa-pier · verwendet 
und den Satz „Petit kompreß" bringt. 
Hinzu kommt aber noch, daß die Rund­
schau zur weiteren Ausgestaltung „illu­
striert" ist, daß sie eine „zweite Farbe 
(rot)" auf dem Titelblatt verwendet 
und nicht zuletzt eine farbige Unter­
haltungsbeilage herausbrachte. Es ist 
unbestritten und versteht sich von selbst, 
daß d·ulurch enorme Mehrlrnsten -er­
erwuchsen. (Trotz der letzten Verbes­
serungen_ blieb die Abonnementgebühr
bekanntlich aber unverändert.) Der Voll­ständigkeit halber sei hier auch noch
vermerl.t, daß die Notwendigkeit der
I n�erate zur sol[de1_1 Preisgestaltung einerZez_t�ng au�h m . der an uns geübten
Krttzl. vollmhaltlzch arrerkannt wurde,
daß jedoch die Reduzierung des für dieI 1:sertion�n beanspruchten Raumes 2uf 
ezne bestimmte Quote des Umfanges der 
Runds�hau verlangt wurde. Dem -pflich­ten wzr rückhaltslos bei, erlauben uns
aber hierzu zu bemerl.en, daß der nor­
male Umfang der „Gendarmerie-Rund­
schau" 24 Seiten ist und daß wir stets
be� einem größeren lnseratenanfall die 
Seztenanzahl, was sicherlich von den 
wenigsten beachtet wurde, auf 28 bzw. .'J2 Seiten vergrößert haben. Wenn bis
jetzt nur vom Wert der Annonce Jür 
die Kalkulation der Abonnement-preise 
und für die Leistungs/ ähigkeit der 
Rundschau die Rede war, so darf m•m 
natürlich auch keineswegs vergessen, 
daß die Annonce, und dies wohl in 
erster Linie, eminente wirtschaftliche 
Bedeutung hat. Bedenken Sie doch, daß 
alle diese Firmen, die in der Rundschau . 
inserieren, Sie zum Bezug ihrer lVare 
einladen und Ihnen selbstverständlich 
den Erwerb des einen oder anderen be­
rzötigten Gutes zu kulantesten Bedingun­
gen ermöglichen. Alle Kameraden, und 
es sind deren nicht wenige, die auf 
die.�em /Vege ihren Hausstand vermehrt 
haben, werden uns sicherlich reclut 
geben. 

Werte Kameraden, liebe Freunde 
der Rundschau! Sie und wir haben 
ein Ziel: Die Rundschau muß ein gut 
ausgebautes, erstklassiges Fachorgan des 
Gendarme·riebeamten sein. Ihre Wün­
srhP, Ihre Anregungen und Ihre Kritik 
werden dazu beitragen, die Rundschau 

DlN/tSPO� 
Großvater und Enkel 

Ein Enkel fragte den Großvater, wie alt er sei. Die Antwort lautete : ,,Vor6 Jahren war ich zebnmal so alt, wiedu warst, und n aoh 6 Jahren werdeioh nurr mehr viel'mal so alt sein wiedu." Wie alt sind beide ? 
Das Seil und die Lokomotiven· 

Zwei Lokomotiven sind durch einSeil miteinander verbunden. Die eioeLokomotive ziehi mit 5000 Kilogrammoach der einen Seite, die andere nach der entgegengesetzten Seite mit 15.000Kilogramm. Mit wieviel Kilogramm wird das Seil beansprucht? 
Die Schnecke •und der Telegraphenmast 

Eine Schnecke klettert einen 6 Meterhohen Telegraphenmast hina�, am Tage.,also in der Zeit, wo es hell ist, schafftsie 1 Meter, rutscht aber in der Nachtim Schlaf ¼ Meter zrnrück. Wie langebraucht sie, bis sie oben ankommt ? 
Große Gesellschaft 

In einer Gesellsohaft treffen sich zwei Herren mit �hre:n Frauen, ferner ein Bruder, eine Sohwägerin und ein Sohwager jedes d_e,r beiden H?rre.a. Aus wieviel Personen. bestand die GesCill­sohaft zuiI11inp.est? 
Scherzfragen 

Wo schmeckt der Wein am besten? (afiunz ,ap /nv) 
Warum kann ,ein Pferd kein Sohnei­der werden? (1'iJ!4 1.,nn,1 svp sa l!am) 
\Ver geht ins Wasser und wird nicht naß? · (ua11D1PS ,aa) 

. . .  daß Kaiser Joseph II. in Oe.ster­reich die Leibeigenschaft aufhob. . . .  da.ß sich der Sitz des Interna­tionalen Roten Kreuzes in Genf in derSchweiz befindet. 
nach Ihrem Wollen zu formen. Es ist 
Ihr Fachorgan und Ihre Mi-tarbeit an 
der Rundschau und Ihre Treue zur 
Rundschau sichern den Er/ olg; Wir 
hoffen, daß die offene Diskussion der 
I nseratenf rage d'.lzu beigetragen hat, 
manchen Unwillen zu beseitigen, der 
auf gekommen sein mag, weil wir es 
unterlassen haben, Sie über das „Für" 
und „Wider" die Annonce zu infor­
mieren. Wir versichern Ihnen aber 
auch, daß alles getan werden wird, 
damit künftighin die Inserate in der 
Rundschau nicht über ihre Aufg'Ibe 
hinauswachsen. 

Kameraden, Freunde! Das neue Jahr 
klopft an die Tür und wir bitten Sie 
an der Jahreswende, auch fernerhin 
:tu Ihrem Fachorgan zu stehen: Zur

I l l u s t r i e r t e n  R u 11 d s c h a u ,d e r 
G e 11 d a r m e r i e". 

. . . daß die be.sonderen Kennzeichen des Kartoffelkäfe.rs gelbe Flügeldecken mit schwarzen Streifen sind. 

. . .  daß SOS der internationale See­notruf i.st, aus dem Englischen stammt und save our souls = Rettet unsere Seelen heißt. 

. . .  daß der Schienenabstand bei Nor­malspurbahnen 1435 mm beträgt. 

. . .  daß sich der Schall im Wassermehr als viermal so rasch fortbewegtwie in der Luft (in · der Luft 330 mpro Sekunde ; im Wasser 1435 m). 

. . .  daß man unter „catch-as-catch­can" Freistilringen nach amerikanischerArt versteht und daß dies wörtlichübersetzt „Greif wie Du kannst" heißt.

. . .  daß der größte Raubvogel derErde der Kondor ist. 

. . . daß man Argentinien, Brasili�nund Chile als ilie „A-B-C-Staaten" be­zeichnet. . . .  daß der menschliche Körper 7¼ bis 8 Liter Blut enthält. 

Der Jiiger hatte einen Bock ge­
schossen und steckte ihm n ach altem 
Weidmannsbrauch einen frischen Bruch, ein grünes Tannenreis, in den Aeser. Da kam ein Sommerfrischler vorbei. Er sah den verenaeten 'Bock · und fragte neugierig: ,,Da schau her, gerade beim Fressen haben Sie ihn geschossen ?" 

* 
In der Schule sollen die Kinder über ihra Ferienerlebnisse einen Aufsatzsclireiben. Kurt berichtet : , ,Es war feinin den Ferien. Ich war bei Onkel undTante in der Stadt. Ei,nmal hat mich Tante in den Zoolognschen Garten mit­genommen. Da war ein ganzer Käfig voll Affen. Mein Onkel war auch dabei." 

* 
Fi:itz kam weinend znr Mutter. ,,Mutti, ich will es nie wieder tun." „ Was denn, me�n Junge?" - ,,Ich habe unten auf der St�aße einem frem- �-... den Jungen emen Tritt gegeben." - � ,,Und jetzt tut es dir leid, nicht wahr?" - Fritz wei,nt immer lauter. ,,Ja,, erwar nämlich stärker als ich." 

* 
Im Jahre 1378 wurde in Zwickau ein gewisser Heinrich Limberger und seine Helfershelfer wegen Entführung der schönen Frau des Schlossers zum T_ode verurteilt. Da legten sich aber dte Frauen der Stadt ins Mittel. Auf ihre Fürbitte wurde vom Rat die Strafe auf „Stadtverweisung für die Dauer von hundert Jahren und einen Tag" gemil­dert. - Lebensliinglich schien den Rats­herren nicht genug! 

* 
. Einen alten witzigen Gelehrten fragte erne Dame, wen er für gescheiter halte, die Männer oder die Frauen: Er ant­wortete: ,,Ohne Zweifel die Fraue11 I "  Ueber den Grund dieses Urteiles ge­fragt, meinte er: ,,Weil die Frauen Männer, die Männer aber Fvnuen heiraten !"  

* 
Bei einem Erbstreit ärgerte sich eine Fra u  maßlos über den Rechtsanwalt, 

der in i°cidcnsC'haftlichcr \Veise die Ar­gumente der G egenpartei vertrat. Plötz­lich rief sie ärgerlich: ,, W eon Sie mein Mann wären, würde ich Ihnen Giftgeben !"  Schlagfertig antwort�te de.rRechtsanwalt : ,,Und wenn Sie, gnädig�Frau, meine Gattin wären, würde iches mit Vergnügen trinken ! "  
* 

Im Wiener Carltheater wurde eineneue Operette von Suppe · einstudiert.Direktor Jauner, der das Werk insze­nierte, lauschte aufmerksam der neuenMusik des Meisters. Bei eiuem öfters wiederkehrenden Moti·v schüttelte eraber bedenklich das Haupt. Das fielSuppe auf. Nach der Probe trat er des­halb vor den Direktor und fragte iho nach dem Grund des Kopfschüttelns.Jauner antwortete : , ,Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ihr Hauptmotiv klingt mir so bekannt, gar nicht origi­nell." ,,So, so", gab Suppe zurück. „Von wem soll's denn seiiO ?" ,,Abe_r Meister, Note für Note von Beethoven ! · '  - ,,Na wisscn's mir einen Bessern?" sprach Suppe und ging sei:ner \Vege. * 
J.a. Der Beschuldigte wird auf dem Po­"""!!' stell ni:ederschriftlich vernommen. Nachder Vernehmw1g wi-rd das Nationaleaufgenommen. Schließlich wird er ge­fragt: , ,Haben Sie Schulbildung?" Beschuldigter :  , ,Nein I "  Gendarm:  ,,Sind Sie nicht i n  dieSchule gegangen?" · Beschuldigter : ,,In die Schule bin ich schon gegangen, aber Bildung habe ich keine !" 

(Eingesendet von  Cend.-Revlerlnspektor Karl
Thnlhommer) 

„Geben Sie zu, den Kläger einenSchafskopf genannt zu haben?" „Ich kann mich wirklich nicht daranerinnern ; aber je länger ich dcu Herrnbetrachte, desto wahrscheinliche.r kommt
es mir vor." * 

� „Angeklagter, was haben Si,e in der lfand gehabt?" ,,Nichts 1 Nur meine Faust."
Aus der Verkehrserziehung 

„ Fritz! , was ist das für ein Zeichen? ' · „Eiuc Vorsichtstafel gegen fliegenueUntertassen_, Herr Gendarm!" 
Zeichn.: Gcurl; Patrouillenleiter Rudolf Gspun 

A11flö&u11g sämtlicher Rätsel m 
der rzächsten Beilage 

Gend.-Rcvierinspcktor Josei Fasching. 

W a a g r e c h t :  t. Berg in_ Vorarlber�, 
◄. mänuliohcr Vorname, 6. Nutzen, Vorteil. 

8 Stadt in Oberösterreich, 11 .  wüten, 12. Vor­
,�·ort, 14. staatcnbildendcs Insekt, 16: Arti�_el,

17, Gewüsser, 18. Heilsalbe, 20. bitter, 21, _tur­

kische Kopfbedeckung, 22, Bncbt, 23· �ch�l��­

teil, 24, pers, Fürwort, 26, Landesreg,er ..,, 
b k.. t 30 Stiick yom Ganzen, Mehrzahl, n gc urz , . 

- . d h la t 32. Stadt in Bayern, 34, durch, hin �rc , 
fü� 

36, Anschrilt an Unbekannte, 37. Zeichen_ 
Masurium, 39. unweit, 40. Graf, engh.5c:,
41. frcn1dartige Bezeichnung f�r ,,, ,,er e_ c 

1 1 " '-J 43 Fluß iP Albamen, 4
_
5. Vcr-1oe 1 , •- , • 

47 d 43 Teil kaulsstaod iür Zeiln?gen, • un ' 
V r-eines Baumes, 49, wie 24 waagr., 51;5 

o 

steberin einer Hochschule, 54. hadern, ., : eng,

1• 1 Arl"1kel 56 See, itnl,, 57, grieclnschor1sc 10r , · . S n ott 
Bncbstnbe, 59, Umlaut, 60. figypt. onne g 

S e- n ·k r e c b t : 1, Freigut, 2. e!ne Sache

ewaltsam an sieb bringen, a. Liebt, . l
at.,

; S I mutz 5, Abkzg. für senior, 6, Spe1se?­
, 
•• : 

1 
7 Lebewesen 8. Bad und Kurort '.n 

;::t:�nt�chlan.d, 9. ' Uotiele, 10. Strom 1D 

„Von allen meinen Kassierern ;;ar 
der alte Harrkopf doch _der beste. 

,,Ich denke; der war immer so zer.-
streut?" . Das stimmt einmal ist er do�h

eh Australien , durchgebrannt und ll1
�e�ner Zerstreutheit hatte er ga�z vei·­
gesson, die Kasse mitzunehmen.' 

* 

Ich habe herausgefunden, daß rerht-
hab�rische Leute meist blaue Auge n

haben !"  d Maa sein. Wenn nicht .vorher, aun
sich:r u�chher l" 

*

\Vas ist Betrug?" 
"Botrua wäre es, Herr Professor,
" s·e" mich durchfaJle,n l ießen."w.enn 1 · 

d ?" \Vio meinen Sie as . . . " h . "sti her Defrrutt-0n nennt,,Nac Jllr-t sc dl' . der 1·e-man Betrug eine Han _ung, 10 11 ma.n.d die Unkenntnis em,� anderen z 
dessen Sehn.den ausnutzt. 

* 
M"d h ind acht M , )' bt oin a c en , o . _ax ,_o • nt. Max bestellt m1t 1h01 ,ns Re.stauia be . Pf' . h Der Kellner sagt -zwe1 ·11-s ,c  e. h · Pf'rsich dauernd: ,,Es ist nnr noc ein , 

da." Da kl gt Max : ,_,.zu dumm, z,i 8 ,. h so gern dumm, mein,o Bra11t hat�; auo  
einen Pfiirsiob gegessen 1 

A frik,a. l :i. Nat�rerscbeioung, 14. fauJes 
FJeisch, 15. riesig, 17. Gegenteil von Fluch, 
18. Reim, 19, Zahlwort, 20, Kopfbedeckung, 
21. Insekt, 25. Unentschieden, 27. eins, engl.,
28. Pelzart, 29, Hautfarbe, 31, nicht ver­
�chwiegen, 32, wie 60 waagr., 33, Insel, 
rranz., 34. Gegenteil von minus, . 35. Regi7• 
rung, abgek., 38. Schillsbesta_ndte�I, 41, �ie 
57 waagrecht, 42. Abkzg. fur Nachscbr1lt, 
44 Schar, 46. weibl. Vorname, 50, Turner­
rcihe, 51. drei au feinaaderfolgcnde Koa• 
sonanten im A„BC, 52. Oel, engl., 53. Nord­
nordost, nbgek., 58. Flächenmaß. 

, Magisches Quadrat 

-1 1 1 
12 1 1 

13 l 1 1 
-14 -1 1 1 1 

f 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 -1 

11 1 1 
[J ___I 1 

tJ 
In die waagrechten Reihe� siod 

Wörter folgender_ Bede?tung . ewzuset-
di-e VOlll 1 bis 9 die gleiohen An­

�sbuchstaben aufweisen, und _z�var:  
1 S lbstlaut 2. Sommer, fraozos1sch, . e , M h hl 4 Kupfer-3. Osteuropäer, e rza · , · _ t. h 5 reitender Eilbote, 6. erhohter s 1c , · V b" d 8 End Boden, 7. chemische er 1ll ung, · -
silbe, 9. wie 1 waagrecht. 
Gendarm Johann Patz 

StiJ blü.ten 

vor d-l!lrn \Veggehen kam die 

Ga!ti�· d-es Angezeigten_ ms Zimmer un� 
überschüttete diesen mit Most un.<l Vor 
wiirfen . • ·" · 

Aus einer Le:utn'undsnote : ).' . . .  mit
h dern Alter und J..,mderzahl iune hmendi Aussicht daß sich diebeste t e ' hl hal·t B h . obene in Zukunft wo ver_ enesc rLo wird." . , I \Vasser wurde e,me rn emem 

S ·km festverschnü1·te Leiche aufgefun­ac · hl n de,n ;  Selbstmord ersohe1Ilt ausgesc osse • 



lieiminolrö tJel 

Bild 1: In einer mondiinen Bar versucht 
Liane Faber den Detektiv Don Bagan zn fiber­
zeugen, daß er seine Untersuchungen aufge­
ben soll. ,,leb denke an uns beide", erklärt 
_Liane, ,,wenn die Mitglieder des Gangs ber­
austinden, daß du ein Detektiv bist, sind wir 
erledigt!" ,,Mach dir keine Sorgen", lächelt 
Ragan, ,,moi:gen ist alles getan und wlr rei­
sen ab." 

Bild 2: Der niichste Tag bringt Inspek­
tor Berthold Stelner, der den Mord an Don 
Ragan aufkliiren soll. Ragan starb an einem 
Schuß, der Ibn mitten In die Stirn trat. Liane 
scheint schwer erschüttert zu sein. John 

· Wnynes, ein Mitglied der Bande, beginnt die · 

Wie? Wo? Wed Was? 

1. Der Schweizer Hcnrl Ouuunt, 1828 _bis 
1910 - 2. Clrrus, Stratus, Cummulus, _Nim­
bus - 3. Stabbilndel mit einem Be,! 
4. 21. März, 21. Juni, 23. September, 21. De­
zember - 5. In Mantua am 20. Februar 
1813 - 6. Der Engländer Sir Cona_n Doyle 
- 7. 20.000 bis 60.000 - 8. Die Larche -
9. Beleidigung durch Worte - 10. Von ,der 
britischen Munitionsfabrik Dumdum In Kal­
kutta - 11. Der Strauß - 12. Zwei: _ßrege 
und ßrlgoch - 13. Erpel - 14. Münster 
und Osnabrück, 1648, Dreißigjährigen Krieg 
- 15. Damit der Lultdrnck durch die Eusta­
chische Höbre auch von Innen auf das 
Trommelfell wirken kann - 16. Die große 
Welt, das Weltgehüudc; die Welt im Kleinen 
- 17. ing-Slng - 18. Wasser, Gnmbrlnus -

Vorgeschichte dor Schießerei zu erzählen. 
„ Wir haben den Burschen vor etwa einer 
Woche kennen gelernt. Er hat sieb Charles 
Morto� gen

,�
nnt. Er schien ein netter Junge 

zu sein .. .. 

Bild 3: Waynes fiihrt fort: ,,Diesen Nach­
mittag jedoch, als wir vom Elslaulen zurück­
gekommen sind, zieht er aus einer Schulter­
tasche einen Revolver und schreit Hände 
hoch. Mllo Peck macht eine Bewegung und 
Morton schießt zweimal. Eine Kugel ging 
durch Mllos Hut und die andere fehlte. Mllo 
Peck zieht seinen Revolver - es war nur 
Selbstverteidig)}ng - und schießt. Wir haben 

[9. Vereinigte Stna_ten von Brasilien, Hlo de 
Janeiro, der „Zuckerhut" - 20. Mitteleuro• 
piilscbe Zell. 

Wer war das? 
Hannlbaf. 

Wie ergänze ich's? 

Dromedar, Trampeltier. 

Zwei Jäger sind anf Hühnerjagd 

zuerst fahren dle beiden Jungen hinüber, 
von denen einer zu,ückkommt. Dann führt 
ein Jäger hinüber und der andere Junge 
kommt zurück. Hierauf Iahten wled_er beide 
J,mgen hinüber, einer kommt zu&uck, der 

alles so gelrissen wie es wur, damit nicht 
unnötig Fragen gestellt werden müssen." 

Bild 4: Inspektor Stelner untersucht 
nochmals den Revolver, den Schulterriemen 
und die Revolvertascbe. Gleichzeitig setzt er J!lllr-, 
das Verhör fort. Plötzlich dreht er sich zur I 
den Umstehenden: ,,Stimmen Sie alle überein, 
daß der Bericht John Waynes' eln,vandlrel 
und den Tatsachen entsprechend Ist l" Liane 
zögert einen Moment, stimmt dann Jedoch 
mit den anderen zu. Stelner: ,,Ich verhalte 
Sie wegen vorsätzlichen Mordes an Don Ha-
gan l" 

•.. Woraus schloß Stelner auf Mord 1 
Auflösung Im nüchsten Heft. 

zweite Jäger fährt hinüber, der zweite Junge 
fährt zurück und holt den anderen ab. 

Eine kleine Jagdgesellschaft 

Es waren Im ganzen nur drei Personell: 
Sohn, Vater und Großvater, also zwei Väter 
und zwei Söhne. 

Kreuzwortriitsel 

W a a g r e c h t: 2 Sauna, 6 Rumba, 11 Ader, 
13 Ammen, 15 Glan, 17 Sie, 19 Ton, 21 Sud, 
22 1'a, 23 Ulk, 25 Olm, 27 Se, 28 Koreokon­
fllkt, 29 So, 30 Imp, 31 Tat, 32 Er, 34 Ina, 
36 Lot, 38 Ara, 39 Wert, 42 Ellen, 43 ·Erna, 
44 Glied, 45 Nacht. - S e n k  r e c h t: 1 Last, 
2 See, 3 Ar, 4 Na, 5 Amt, 6 Ren, 7 Un, 8 BG, 
9 Als, 10 Ende, 12 Diakone, 14 Monopol, 
16 Austern, 18 Klemm, 20 Allah, 23 U rl, 
24 Kap, 25 Oft, 26 Mit, 29 Shvo, 33 Haub, 35 Arg, 
36 Lid, 37 Ten, 38 Art, 40 Tl, 42 Eo, 43 Eh. 

I· 

Nie müd 

wirst Du mit 

Skischuhe, Bergschuhe, Sporthalbschuhe aus den 

S port s  eh u h-Fach werkstä tten 

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich! 

KOH-1-NOOR .BLEISTIFTE 
DIE WELTMARKE - OSTERREICHISCHES ERZEUCiNIS 

L. & C. H A R D T M U T H
GEGR□NDET 1i'90 F A B R I K E N I N A T T N A N G - P U C H H E I M U N D M □ l l E N D O R F ( S G l D.) 

Im 1. Salzburger Kommissionshaus Franz Seppele 
finden Sie eine reiche Auswahl in Da men-, Herren­
und Kinderbekleidung, sowie Gerät.: aller Art zu 
billigsten Preisen. Fur Gendarmeriebeamte 5% Ermäßigung. 

BlJROMASCHINEN 

B lJ R O BE D A RF 

m Olabz u·g 

in allen Fachgeschäften 

Salzburg, Linzer Gasse 27 r 
Möbelhalle, Rudolfskai 28, und 

Filiale Saalfelden, [oferer Straße 16, 

Hallein, Wid,telhuberstraße 53 

E N K A·u F 

VE R KA UF 

UMT AUSCH 

WIEN IX, ICHLICKCi. 2, TEL. R 53075 

E G 

REPARATUR 

WERK STATTE 

E N E 

�ärntner �ol3tuareninöuf trie �ane �ucf)e 
;ßif cf)elborf bei .magenfurt 

Se it Jahre n  s t ä n d i ger Liefer a nt d er G e n d a rmerie für E i nricht ungen a l l er Art 

RADIOAPPARATE 

TONBt\NDSPIELER 

REPARA TURWERKST A TTE 

Abholung und Zustellung 

RADIO-SEIDL 

Verkauf - Reparatur 

SALZ B U R Ci, lmbergstraße 22 

Tel. 56 39 MUSIK SCHRANKE T eilzdhlungen bis 12 Monatsraten!! 
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Aktuelle Pro'bleme im Kraltlahmi!cht 

(Schluß von Seite 13) 
Nach der einen Ansicht ist du,rch die im Gesetzeswege er­

folgte Sanierung einer gesetzlich nicht gedeckten Verordnungs­
bestimmung auch diese saniert. Dies wird damit begründet, daß 
der Verfassungsgerichtshd anfangs dieses Jahres mit Erkenntnis 
vom 19. März 1953, ZI. V 3, 4, 5/53-9, zu Recht erkannt hat, 
daß § 91 Absatz 4 KfV (Festsetzung von Geschwindigkeits­
begrenzungen) bis zum Wirks9mwerden der Kraft(ahrge�etz­
· novelle 1951, BGBI. Nr. 142, gesetzwidrig w a r. Der Ver­
fassungsgerichtshof hat damals die angdochtene Verordnungs­
bestimmung ni c h t aufgehoben, sondern die im Gesetzeswege 
erfolgte Sanierung anerkannt (siehe BGBI. Nr. 48/1953). Daraus 
wird abgeleitet, daß dur .ch den neuen § 156 der Kraftfahrgesetz­
novelle 1953 die Bestimmung des § 95 Absatz 2 KfV sani-ert 
wurde und eine Wiederinkraftsetzung des § 95 Absatz 2 KN 
nicht mehr geboten erscheint. Die Gendarmeriebeamten hätten 
nach dieser Ansicht wie bisher gemäß § 95 Absatz 2· KN An­
zeigen zu erstatten bzw. mit Organstrafverfügung,en vorzugehen. 

Nach der anderen Ansicht ist eine vom Verfassungsgerichtshof 
aufgehobene Ver-ordnungsbestimmung -eben aufgehoben und kann 
durch •eine nachträglid,e im Gesetzeswege erfolgte Sanierung 
nicht von selbst wieder Rechtskraft erlangen. E s  i s t  da h e r  
n o t w e n d i g, f a 11 s d a  s -8 u nd e s  m i n i s t  e r  i u m  f ü r 
H a n d e I u n d W i e d e r a u f b a u e i n ·e d e m § 95 A 6 -
s a t z  2 Kf V a n a l o g e  V e r o r d n u·,ngsb e s t i m m'.i,ng 
in d i e  K r a f t f a h·r v e r o r d nu:n g a u f zun e h m e n  
w ü ·n s c h t, d i e s e  n a c h  t r ä g  I i c h  zu e r  I a s s e n, da 
der Verfassungsgerichtshof nicht wi-e oben nur festgestellt hat, 

A L L E K U N D E N W A R E N U N D 
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Kärntens größtes Modewarenhaus· 

DIETMAR 

WARMUTH & eo. 
Villach 

Hauptplatz· 22 - Tel. 4103 und 4186 

bietet beispiellose Angebote! 

Angehörige der Genddrmerie erhdlten gegen Ausweis Sonderrdbdtt 

JOHANN SPRINGER 
KOMM.-GES. 

BAD ISCHL,SCHULGASSE3 

WAFFEN, MUNITION, 

ALLE REPARATUREN 

EIGENER WURfT AUBENSTAND ! 

cn 

z 

C, 

N 
C: 
"Tl 

= 

m 
C, 
m 
z 

daß § 91 Absatz 4 KN ges-etzeswidrig wa"r, sondern ausdrück­
lich § 95 Absatz 2 KN aufgehoben hat. 

Die Gendarmeriebeamten hätten daher gemäß der neu �J er­
lassenden Verordnungsbestimmung di·e Anz-eigen zu erstatten 
bzw. die Organstrafverfügungen zu erlassen. 

Nach dieser' Ansicht, die mir als die ,ri0ti�e -�rsche!_nt, haben 
die Gendarmeriebeamten, falls das Bundesm1,n1stenum fur Handel 
und Wiederaufbau eine Durchführungsbes:immung ��m neuen 
§ 15b KfG erläßt ,nach dieser, falls es keine Durchfuhrungsver­
ordnung erläßt, 11�ch §6 '.156 im Zu��mmenhalt mit 17 KfG die
Anzeigen zu erstatten bzw. Strafverfug·ung,en_ zu erlassen. 

Festzuhalten ist, daß nicht jede gesetzli0e Anord�;_mg zu 
ihrer Du>r.chführung einer Ver,ordnung (Durchfuhrungsbest1mmung) 
bedarf. 

Letztlich wird ku>rz auf die Einschaltun_gen ?er §§ 15 c bis i
h. · die vor allem für die gesetzlich nicht gedeckten Be-
ti_n

gewiesen,
der 1:.1:. 96 bis 91 KfV über die Beladung und Be­s 1mmungen s� 

d 1:.1:. 98 b· 100 KN "6 d ·setzung der KrafÜahrzeuge, für ie s� 5 \S •• U er as, 
Verhalten der Führer von Kraftfahrzeugen , fur §§ 102 und 108 
KfV ··b r das Mitführen von Anhängern, für § 104 KN über das 
Ab ch i 

e 
pen von Kraftfahrzeugen·, für § 105 KN über di•e Per-s 

b 
e

r .. derung mit Kraftfahrz·eugen, di,e ,nicht aus·chließlich Z•Ur 
p��:�n:nb:förderung zug,elass-en sind, u�d für § 106 K�, 

h bei sportlichen Veranstaltungen mit Straßensperren die 
:��:�eltenden Bestimmungen (zum Beispi�I die ü�er die Hö<;!ii;t­
geschwindigkeiten) 6 keine Anwendung finden, eine gesetzliche 
Stütze vorsehen. . J·ch 'eh ck '

Der ganze Fragenkomplex um die g-esetz I n1 t ge�e be_n
_ 8 t. ungen der derzeit g·eltenden �raftfahrverordnung lcißt m1 es 1mm - -6 t·· t G t 6 . 

aller Deutlichkeit di,e Folgen •emer u ers urz -en ese zge ung 1n -
den ersten Nachkriegsjahren erkennen. 

E ist daher für die Gendarmeriebeamten sehr wichtig, ge­
rade

s 
im Verkehrsrecht stiindig mit den r:,Jeuerungen vertraut zu 

sein damit si·e auf Grund ihrer Fachkenntnisse allen Einwendun­
gen' bei KraftfahrzeugkoRtr-ollen sachlich entgegnen können. 

5 Im Abs,stz 2 des § 1 5d wurde einer Anregung ·des Verfassungs­
gerichtshofes entsprochen. Der Verfassungsgerichtshof h,,t nämlich• im Erken.mt­
nis vom 4. Oktober 1951, B 84/51-14, ausgesP.roche11, daß es angezeigt 
wäre, wenn im Kraftfahrgesetz über die "psychische_ -und physische Verfassung" 
der Lenker von Kraftfahrzeugen dwas ausgesagt wäre. 

Die Bestimmung des § 15d Abs. 5 gd-it über die im § 331 lit. c StG in 
der Fassung der Strafgesetznovelle 1952, BGBI. Nr. 42, statuierte Beistands­
pflicht hinaus (siehe "Rechtspolitische Uebe.rlegungen zur 1. und 2. Straf­
gesetzno�elle 1952", Folge 10/1952). Hier wird der Lenker auch bei Sach­
beschädigungen, die durch sein Fahrzeug verursacht werden, verpflichtet, an­
zuhalten und Beistand anzubi<eten. Auch zur Meldung von Unfällen oder 
Sachbesch<idigungen ist der Lenker verpflichte(, wenn kein Sicherheitsorgan 
"n Ort und Stelle den _.Tatbestand aufnehmen kann. Diese Bestimmung er,t­
spricht der derzeit geltenden Bestimmung . des § 100 Abs. 2 KN. 

G Der Yrzrwdltungsgerichtshof hatte ,m konkreten Falle über me.h-rerei 
Beschwerden gegen Berufungsbescheide zu entscheiden, denen zufolge über die 
Beschwerdeführer vor, den zuständige.n Unterbehörden gemäß § 11 KfG 1946 
eine Geldstrdfe . verhängt worden war, weil sie beim Durchfahren geschlossz� 
ner Ortschaften mit ihr ,en Personenkra�twa9en die zulässige Höchstgeschw i 

• 
...._ 

di9keit überschoitten und dadurch eine Uebertretung r,ach § 91 Abs. • J 
lit. b KfV 1941 bes<>ngen hoben. Der Landeshouptma-nn h.it der von ihnrn 
erhobenen Berufung keine Folge gegeben. 

Der Ve,waltungsguichtshof war nun der Ansicht, daß weder das Kraft­
Fahrgesetz 1946 _ bis zum Wirks.,mwerden der Novelle BGBI. Nr. 142 /1951 
_ noch auch die durch § 1 3  des Kraftfahrsesetzes ubernommenrn Straßen­
polizeigesetze (irgendeine gesetzliche _Be�tim�ung a�_fwe1sen, au_� die die i

m 

§ 91 Abs. 4 vorgesehener, Geschw1nd,gke1tsbeschra
_�kungen hatten gestützt 

werden könr,en. ber Gerichtshof stellte daher semaß Art. 139 Abs. 1 und 
A r t ike l 89 A b s a tz 3B-V G  beim Vufassungsger-ichtshof den Antrag, 
auszusprechM, daß § 91 Abs. 4 KfV 1941, BGBJ. Nr. 83 (alte Fassung) 

gesetzwidrig war. Der Verfassungsgerichtsho'. hat _dem Antrage des Verwal-
• _L h f stattgegeben. Das ErkenntnlS !St ,m BGBJ. unter Nr. 48/1913 tungsgenrnts o es 

verlautbart. 

Auflösung des Kriminalrätsels aus der Nov�m'berlolge
Inspektor Steiner bemerkte, daß der Körper Mrs. D�otts auf der Polst<'t'­

bank im Wohnwagen lag, obwohl nach Angabe Drotts die kurvenreiche Straße 
von Wheeler weg mit ziemlichem Tempo entlang gefahren wurde. Steiner 
überlegte sich, wenn Mrs. Drell w�hrend der Fahrt über die Straße ge­
storben ist, wäre der Körper sicherlich von der Polsterbank gerollt. Weiter 
hätte der Becher mit Whisky verschüttet sein müssen und die verschiedenen 
Flaschen wären umgefallen. Als daher Carmen Noram und Charles Drott be­
haupteten, nach Auffindung der Leiche weder diese noch etwas anderes im 
Wohnwagen berührt zu haben, verhaftete sie Steiner wegen Mordverdachts. 
Der Verdacht erwies sich auch als begründet. Drott gestand in den späteren 
Verhören, seine Frau vergiftet zu · haben. 

GlfMDARMlER-lllfMACH'.RICHllEN 

Wiede�rrichtung der Stromgendarmerie auf der D o n a u 
Am 1. Juli 1953 wurden im Zuge des Wi�deraufbaues der 

Stromgendarmerie vier Stromgendarmeriedienststellen, und zwar 
in Tull�, Krems, Melk und Pöchlarn errichtet und jede Dienslr 

stelle mit einem Motorboot ausgerüstet. Als näch5ter Schritt ist 

•
di·e Errichtung einer weiteren Stromgendarmeriedienststelle in 

· bbs in Aussicht genommen. 

An die Kameraden des ehemaligen "E-Kurses" (1929'/30) der 
Erginz-ungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für Nie­

derösterreich 

Am 30. Aoril 1954 jährt sich zum 25. Male der Tag, an. 
dem die Fr-equ·entant-en des "E-Kurses" zur Gendarmerie ei·nge­
rückt sind. 

Es ist der Wunsch vieler Kameraden dieses Kurses, diesen 
Anlaß zur Veranstaltung ei'ner Wiedersehensfei,er zu benütz€Jll. 
Leider sind die derzeitigen Anschriften zum Großbeil nicht be-

Filr unsere Photofreunde 

''Weihnachtsstimmung" 

kannt. Wir bitten daher alle Kameraden, ihre Anschriften uJnd; 
die ihnen bekannten Anschriften anderer Kurskameraden so bald 
als möglich dem Bezi-rksinsp.ektor Kurt Wollinger, Gendarmeri>e­
Erhebungsexpositur bieim Landesgericht für Strafsachen, Wielll VIII, 
Landesgerr-chtsstraße 11, Telephon f

f 

40 0 43, bekanntzugeben. 
Bezirksinspektor Bezirksinspekk,r 

Kurt Wo 11 i n  g e r, Georg Lu k a s, 
W�n �d� 

A. JA NOTA
LIKOR- UND SPIRITUOSENFABRIK 

TEE 

FRUCHTSAFTE SOSSWAREN 

ESSIG 

-----

- --- LINZ - URFAHR, Kirchengasse 4 ,----� -
1 Gegründet 1845 Telephon Urfohr 49 

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer und Verleger: 
Illustrierte Rundschau der Gendarmerie, - Für den Inhalt verantwortlich: 
Gend.-Major Käs. - Alle Wien III, Haupt<traße 68. - Drucl:: UngM­

Drucl:erei, .Wien III, Un9ar9asse 2. 

1 

Seit 1869 

A. l{APSREITER

Sehärding 

_Kapsreiter Ges. m. b. H. Wien 
K�psreiter. Ges. m. 6. H. Graz 

Brauerei 

Ziegelei 

Granit- und 

Schotter.werke 

Sb•aßenbau 

Hoeh- und 

Tiefbau 

MDBEL 
KAUFEN - JETZT

LEICHT GEMACHT 

d u rch besonders 9Dn1tige Tellzahlungsbed lngun1•n 
Schlafzimmer, Edelfurniere, Vollrundbau , ab S 3590,­

·Schlalzlmmer, außen und Innen pollllert, 
LuxusauslDhruns • . . • • • . · • S 5580, -

Wohnzimmer mit 3türlgem Schrank und Polster-
möbel • . • • - • • · • • · ab 

KDche, eflenbeln, mit neuzeitlicher Kredenz, ab 
Schrank, 3tDrlg, Vollrundbau, Edelfurniere, ab 
Möbel aller Art besonders preiswert! 
Ständige Bauernstuben-Sonderschau! 

S 3490.­
s 1785.­
s 1760.-

MOBELHAUS SCHUH & CHYLIK

Provinxversand 

Bei Gondarmericbeaml•n bestens eing�liihrtf 

WIEN VIII, BLINDENGASSE NR. 7-�2
Bombenscheine 
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Akkumulatoren-Fabrik 
Dr. Leop�ld Jungfer 

Feistritz im Rosental, Kärnten 

Zweigniederlassung Wien 

Lothringerstraße 16 

GUMMISOHLE MIT NAGELPROFIL 

o.iirnnörslt,onfJf m®m
tVIRSICHIRUßGSAIISIAlT.a 

Lin�, Herrenstraße 12; Tel. 26111 

Obernahme von 
' 

Brandsdiaden�, Verbundenen Hausrat- und Sturmschaden-Versicherungen 

• 

1 

1 . 

100ENMANTE� 

� Herren - Damen - Ki�derbekleidung 

Meterware 

Sp�zialhaus für Loden'mäntel . 
MARKE 

GES. GESCHOTZT 
MARKE „W ET-TE R· FEST" 

��1\S\t\l\ 
___, .,, 

Salzburg, Getreideg. 2-'t - Tel. 8·1161 

1 Gendarmerie- und Polizeibeamte erhalten _besondere Preisbegünstigungen und Zahlungserleichterungen 

SpdJlilhötmfal 3UNIOR-� 

Auf JUNIOR - Fahrrad sparen! 
Auf JUNIOR- Fahrrad fahren! 

SOBALD DIE SPAREINLAGEN 

5 0 ° / 0 

des Kaufpreises erreichen, liefert jeder JUNIOR- Fa�rrad­
händler Osterreichs ein 

JUNI O R-1,a4u.cid 
nach Wahl 

AusschncidcnundonJUNIOR-WERKE, Abt. G, GRAZ-PUNTIGAM, einsenden! 

Senden Sie mir das JUNIOR-Konfobuch, die Sp11rbedingungen 
und Erlagscheine 

Name:. 

Adresse: 

Zur beruflidien Weilerbildung und zugleidi ein 

Kauf fürs- Leben: 

Ouiet riter 

OSKAR GNAIGER, Büromaschinen, Organisa{ions­
miltel / Feldkirch, Vorarlberg 

fordern Sie bille unverbindlich Teilzahlungsbestimmungen 
mif Olferf an 

Firma: 

Ürf: 

z. Hd. v .. 

B I Bille auf Firmcnposll<0rlc oder Briefbogen aufltlcben 1 
21 



22 

Besser beraten bei 

Wo man kochen muß, können-wir helfen! 

REICHE AUSWAHL IN BEKLEIDUNG, SCHUHE, 
STOFFE,WASCHE, W IRKWARE ETC. IHR WEIHNACHTS• 
EINKAUF BEREITET IHNEN FREUDE. SQ GROSS IST !DIE 

AUSWAHL UND SO G□NSTIG SIND DIE PREISE IM 

11-

coc 
KAUFHAUS 

L'.l;N Z1
, �LAND s T.R AIS s:El616 

Viele Gendarmeriebeamte hoben sich schon von unserer Leistun9s­
fähi9keit überzeugt, kommen •uch Sie. Filialen: Attnang· Enn1 • Steyr 

ü aus 
Graz, Radefzkystr. 4 - Wien VIII, Strozzig. 32 

Adolf Brauneis 
Hallein Telephon 442 

Größte Auswahl in Uhren-, Gold- und Silberwaren 
, Radio - Elektro - Schallplatten 

Oendarmeriebeamte, welche sich auf dieses 
Inserat beziehen, erbalten Sonderrabatt 

Xiehe,ztnaJ.ekin.R.n o.Lw< c/b.t 
Wien I, Graben 20, Tel. U 27006, U 27 201 

SERVICESTATION 
A U TOREPARATUREN 

ERSATZTEILE 
HEBEBUHNE 

GARAGEN 
KRAFT, U. SCHMIERSTOFFE 

II AUTO MAG'' 
Ges. m. b. H: 

WIEN III, UNGARGASSE 37 

T elephon: Werkstölle u·19291 

Büro U 14 4 01 

Tellelager B 51 5 51 

Offizielle Servicestation für: 

CADILLAC/ BUICK I CHEVBOLET I OPEL 

Produkte der General Motors· 

Ersatzteile fabriksneu 

Prompt ab Lager 

MüLKEREIGENOSSENSCHAFT ") 
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT 
MIT BESCHR.ANKTER HAFTUNG 

SAALFELDEN AM STEINERNEN MtER 

BESUCHEN SIE DAS 

�uguf tiner-�räuf tübl 

KLOSTER MU'LLN IN SALZBURG 

STRICKER-LAGO 

Gebrüder Woerle 
Käsefabrikalion und Großhandel 

Seekirchen bei Salzburg 

Telephon 4 

Milchwerk iri Henndorf 

bei Sal�burg, Telephon 6 

Erzeugungsprogramm: 

feinste Teebutler, Edamer, 

Tilsiter, Emmentaler
, 
Schmelzkäse 

E R z E u Ci N 

Landeslieferungsgenossenschaft d. Stricker-, 
Wirker- und Weberhandwerks für �ien 
und Niederösterreich e. G. m. b. H. 

W I.E N ·1, BA U E R N MA_RKT 24 
Eclce Fleischmarkt 

Teleohon U 28 2 31 und U 28 2 42

erzeugt als 

QUAL.IT A. TSWAR E 
alle Arien von 

Westen, Pullover, Kleider, Strümpfe, 
Socken, Stutzen, Handschuhe, Unterwdsche, 
Trainingsanzüge 

für Damen, Herren und Kinder 

Jerseys, Stoffe, Loden, Tücher, Shawls, 
Frottierwaren sowie 

HERVORRAGEND SCHONE HANDARBEITEN 

1 s s E 

' 
Rein wol l kam m g a rn e 

Gabardine 

Korde 

Mischkammgarne 

Da m e n k l e i d erst o ff e 

Herren .... und Damenmantelstoffe 

POTTENSTl:.INER TUCHFABRIK Ges. m. h. H. 
Sta d tbüro un d Auslieferungslage r: Wien 1, Vorlaufsfr aOe 2, Telephon U 27156 

Fabrik in Pottenstein a. d. T., NO. 

' 

1 
23 
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DAMlt>f SllGIWIRK lRIIGlACfffl 
HOBELWERK, KISTEN- UND HOLZWOLLEFABRIK / HOLZGROSSHANDLUNG 

R. PAOLETTI & SOHN - KRl'EGLACH BÜRO:WIENl,SCHOTTENGASSE4 
I 

Friedrich Machacek 
Gerichtlich beeideter Sachverständiger 

und Schätzmeisfer 

: Erzeugung von'.Metal lmöbe ln 

Kamp/. Einrichtungen für 

Krankenhäuser und Sanatorien 

. USW. 

W_i e n X X, Jäg e r s t raße 56 , 

Telephon A 41 O 36 

CHR. MOROCUTTI 
MESSERSCHMIEDWAREN UND HOHLSCHLEIFEREI 

SALZBURG 

ST.-JULIEN-STR. 6, TEL 60781 

JOSEF SORIAT 
SPEZIALWERKS TÄTTE �

�
für Berg-, Ski-, Sport- 'I. _ 

JC 
und Maßschuhe aller Art ����- -

Fachmännische Oua I itätsarbeit aus bestem Materia 1 

Wien VII, Burg gasse 93 • B 310 89 

1 

1, 

HI ESTAN D, 

MITTERHAUSER & CO. 

TEXTIL-

GROSSHAN DEL 

MANIPULATION 

WÄSCHEFABRIK 

WIEN -·WELS 

U 26 4 98 

Ob vom Oslcn oder Wesfen 

S chatzma nn - Z u c k e rl 

sind die Besfen ! 

Zuckerwaren- und Schokoladenfabrik 
Schwarzach -SI. V eil, Salzburg - Feldkirch, Vorarlberg 

von 

Jlo.J.e,,,.& Ce,,. 
FischgroOhandlung, GRAZ, AnnensfraOe 47 
Telephon 79 31 und 62 26 

Defail-Verkaufssfellen in Graz: 

Fischhalle Kaiser-Josef-Platz, Tel. 62 59

Spezialgeschäft Neuforgasse 16, Tel, 77 68 
Spezialgeschäft AnnenstraOe 47, Tel. 79 31 
Verkaufsstelle Lendplatz 

• 

• 

--

FRANZ SCHI ERZ 
LEBENSMITTEL-GROSS-UND KLEINHANDEL 

' 

Eigene Kaffee-Rösterei 

Linz-Urfahr, Tel. Urfahr 110 und Linz 27802 

Neu 
Großformat 
Ein Riesen­
Matador für 
das Kleinkind 

Zahnrad­
Zusatzkasten 
paßt zu je• 
dem Matador 

mATADOR 
Der Baukasten rnr olle Klnd■r von 3 Jahren on. 
In 8 Grt8en In den Geschäften. Vorhandenen 
Matador vergrößert man durch .Ergänzungslcosten·. 
Motodorbeslondtelle sind elnzeln zu hoben. 

Pro1pelct durch Matador-Hau& Wien T ., Marlahllferstr. 62 H 

J. PETER K. G.

Pelze - Felle - Uniformeffelden 

Wels, Pfarrgasse 36

- -- ----- ---

TEXTILWAREN 

J,eAi.e.s.seK.do�pie,.. 
• 

S A L Z B U R G, Sigmund-Haffner-Gasse 3 

Chemirche Reinigung 

unb Gro�märcherei 

fllbert lioltenegger 

SolJbu,rg 
ftugu[linergorfe 26 b 

Uniformen roerben 3u oer­

billigten p reir en gereinigt 

·H ER REN -

WI NTE IIAÄNTE L 
650.-, 798.-, 994.-, 1139.-

LINZ, WIE NE R R EICHSSTR ASSE 51 

Ed-e Raimundstrdße 

BEQUEME TEILZAHLUNG ZU 0 RIGINAL-l<ASSAPREISEN 

GENDARMERIEAN GEHORIGE S0NDER-RABAlT 

Widitige Neuersdieinung für alle Dienststellen 
der Gendarmerie und Polizei 

Das Besoldungsrecht 
der Bundesbediensteten 

Mit erläuternden Bemerkungen, D_urchlührungsvorschrilten, 
Erkenntnissen des Verfassungs- und Verwaltungsgeri'chts­

hofes und Entscheidungen der Zentralstellen 

Herausgegeben von 

Dr. ERWIN MELICHAR

a. o. Professor an der Univ�rsität Wkn, Sektionsrat im 
Bundesministerium für Finanz•en 

HANS OSTERMANN 

Wirklicher Amtsrat im Bundesministerium für Finanzen 

Um!a,ng: 512 Seiten. Preis: Brosch. 116.50 S, geb. 129 S. 

Zum ersten Male seit rund 20 Jahren liegt nun­
mehr wieder eine vollständige Zusammenfassung des Be­
soldungsrechtes mit ausführlichen Erlä•lllterungen vor. 

Enthalten sind unber a,nderem: · Gehaltsüberleitungs­
gesetz, Vertragsbedi,enstetengesetz 1948 mit allen zugehö­
rigen Verordnungen und Durchführungsbestimmung,en, die 
P•ensionsgesetze, R,eisegebühr-envorschri ft, Kinderbeihilfen­
gesetz, Wohnungsbeihilfengesetz, einschlägige Exekutions­
vorschriften. Ein Literaturverzeichnis und ein ausführliches 
Sachverzeichnis vervollständigen den Band. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 
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V� deu,, /.kun Uhd � ./-W,e, � �� 

bei der 
VORARLBERGER LANDES-FEUERVERSICHERUNGS-ANSTALT 

BREGENZ, POSTFACH 20, FERNRUF 21 55 

T exlilwaren 

FORSTENLECHNER K . .. G. 

SALZBURG, Mozartplafz 4 

Ruf 49 66 

UNI-ERZEUGUNGSPROGRAMM 

Bauteile zur zeitsparenden Aufbauphysik 
nach Ing. Ernsf Roller 

Einheitliches Sfativmaterial für Schule, Industrie 
und Forschung 

Bauteile zur Mechanik 

Bauteile zur Elektrizitätslehre 

Bauteile zur O ptik 

Geräte zur Schaflenproje�fion 

@Jumie 
Geräfe zur neuzeitlichen Experimentalchemie 

nach Prof. Dr. Ernsf .Hauer 

Experimenfiergeräte 

Chemikaliensäfze 

Untersuchungsgeräte 

Chemischer Laborbedarf 

Chemikalien 

� 
Uni ver s i f a s- Lehrmittel-Gue llschaff m. b. H. 

Wien 111, Beatrixgasse 52, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

Alle Marken 

H�c4üt.ell. 

Franz Weinberger 

Linz a. d. Donau 

Hessenplafz 7 
neu und gebraucht Tel. 21 6 ,s 

Das schöne Weihnachtsgeschenk auf Teilzahlung 

SO LEX-VERGASER 
Generalvertretung 

ADALBERT KISS 
Verkaufsgeschäft: 

Wien 1, Barlenslelnga11e 4, Tel. A 24 0 71 
Einbau- und Einregulierungs-Werkstiitten: 
Wien V, Wledner Haupl1lr. 135, Tel. U 43 0 93 

1 

,. 

J p�• v11!.V.!.�1�.!��
Telephon B 315 25 

Ges amte Sporta usrüs tung und Bekleidung 

Die ·Anforderungen, die · an die 
Gendarmeriebeamfen geslelll wer­
den, verlangen nicht nur körperliche 
Tüchligkeit, sondern auch geislige 
Beweglichkeil. 

Wer sich für die Ahschlu(}prüfung 
durch ein ordenlliches Selbslsludium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

&>4�-Lehrbriefen 
für Deutsche Sprache, ,Geschichte und Geo• 

graphie, die den gesamten Stoff 
in leicht faßlicher Form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 
Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erleill gerne die Verwaltung der 

Aulim-Lehrhriefe, Wien III, Beafrixgasse 32 

_____ .:__ ________________' 

Johann Garber & Sohn 
FROTTIERWARENFABRIK 

GEGR. 1806 
LIEFERT 

DIE GUTEN 11 /GUS" - FROTTIER­

ERZEUGNISSE 

• 

�eih-�-P� 
weich geschmeidig alelhlchar 

@
und Lager von S�-'iJ� 

�e� tu/;,z,&Cf>. Gummifabriksniederlage 

WIEN IV SCHLEIFMOHLGASSE 1 e - B 21014 

Der Käufer wirft 

sein Geld nicht 

weg, kauft er bei 

SAMONIG 
AM SAMONIGC,OICK 

in Villach 

Salzburg er 
Pelzverarbeitungs-Gesellschaft m. b. H. 

Neuanfertigungen - Stücktohn-Arbeit - Um­

arbeitungen - RepJraturen - Rasch u, preiswert 

Salzburg, Siebenstädterstraße 10 Telephon 28 3 57 

schon seil Jahrzehnten mllllonanladt bawllhrl 

sd,onen Ihre Kleidung auch bei schwerstem Regen, denn sie sind absolut wasscr-, 

wind- und staubdicht. Ein edtler„Klcppar"isf ein Mantel für jedes WeUcr und 

rürs ganze Jahr. Er ist leicht und zusammengelegt wirklich nid,f vic:-1 mehr als eine 

Handvoll. Weilcre inleressanfe Mitleilungen und Erfahrungsberidtle unserer 

Kunden enlhäll unsere Broschüre 58/36, die wir Ihnen auf Wunsch mif unserer 

Preisliste gerne zusenden, 

Österreichische 

9" Klepper-Werke
'c,) l(lEPPi� G. m. b. H. u1-----..,_ 

� KUFS TE IN IN TIROL

Tonofenfabrik 

:J<.att-l SehadW 
Linz a. d. Donau, Kaisergasse 20 

Öfen, Herde 
Kamine 

Baukeramik 
Fliesen, Pflaster 

Speicheröfen fUr billigen Nachtstrom 

AUTO 
RETTUNB, HILFE, BERBUNB 

IOMAH ,-eo. 
Tel. U 45 lt 30 
IV, PRINZ-EUBEN-STR. 30 
LAU FE N DE R D I E N S T 

SALZBURGER STADTWERKE 

VERSORGUNGSBETRIEBE 

Elektrizitätswerke 

Gas- und Wasserwerk ' 

VERKEHRSBETRIEBE 

Obus- und Kraftwagenlinien 

nach allen Stadtteilen 

Eillinie nach Berchtesgaden 

(Königssee) 

Lokalbahn nach 

Oberndorf - Lamprechtshausen 

Schnellift auf den Mönchsberg 

und Drahtseilbahn 

auf die Fes!ung Hohensalzburg 
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AKTIENGESEL L SCHAFT 

MÖBEL V E B K A U F: W I E N VI, MA B I A H I L F E B ST 8 ASSE 31 

(Vl C A P I S T B A N G A S S E l 0) TELEPHON B 20 405, B 22 401 

W E IT G E H E N D E TE i'L Z A H LU N G S MO G LI C H K E I T 

KOSTENLOSE BERATUNG DURCH GESCHULTE ARCHITEKTEN 

Kolonialwaren­

Großhandlung 

C. Traunmüller,
Gmunden, 0. 0.

Er:i:eugung ·de:r Blitz-Gugclhupfmasse:n 

Blitz Torte:nmasse:n, Blitz-Backpulver und Vanillczud<e:r 

Gegründet 1921 

BATTERIE­

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wie:n XIV, Cumbe:rlandstraße: 27 • Fernruf A 51 4 36 

In Salzburg decken Sie Ihren Bedarf ,in

Domen- und Herrenbekleidung 

im führenden Kleiderhaus der Alpenländer, bei 

Dlafzl 1 Schwarzsfraße 2 

Teil zahlung in b equemen Monafsra fe n 

Für Exekutiv-Bedmte 3 °/0 Rabatt 

SCHEBOR 
s f q_ h 1- u n.f"! <Jf( et a. l (}.{)[,{IT YI

SALZBURG 
/p!alzl � 

5% 
Skonto 
aufalle 
Waren 

Ruf 
81478 

Tafelbestecke, Feuerzeuge, Rasier­
artikel, Bürsten und Haushaltartikel 
in erster Güte 

---' 

übersiedeln Sie nur mit FALLENEGGER 

Salzburg, Baierhammerstroße 14 
Telephon 71 4 61 

Vermittlungen werden honoriert! 

..,nia 
BACKPULVER-' 
VANILLINZUCKER ,,,,te{e11 � k 

EINKOCHHILFE IJ;/r/�efl 11

PUDDINGPULVER 

--------------------------------------

1 

MÖBELHAUS U LLRICH, Salzburg, Paris-Lodron-Straße 9 
Ständig reidihaltiges Lager von Küdien, Sd,laf­

und Wohnzimmern sowie Polstermöbeln (auch ein­
zelne Stücke) in den ständigen Ausstellungsräumen 

Mit Ul lrich-Mö b e l n  wohnen Sie ein Leben lang 
zufrieden und glüdclid, !
Spezialität: Die Doppelbettcouch „UL LI" 
(Der gesamten Exekutive werden 5 % Rabatt gewährt) 

örterreichHche Brou�flktiengerenrctiaft 

�rauerei �munöen 
Tel. 633 u. 145

Eigene Niederlage: 

EBENSEE, BAD ISCHL, STEEG A. H., ATTNANG-PU<;:HHElty-1, LAMBACH 

ei E i n z i g e K u n s t e i s f a b r i k i m s a I z k a m m e r g u t 
1 ---------------

�ür Ihre 

PHOTO DIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz 

liefern wir sämtliche Bedarfsartikel

·1 PHOTO-KONSUM

Vinzenz Dworzal\, Johann ßanzl 

W i e n  VI 

C11pi11lrangasse 2 
Telephon A 33 0 81 und ß 23 2 87 

Gcadaä.fl■ze:it \'On 8-17 Uhr, SirunalnS( \'On 8-12 Uhr 

Longjiihriger Lieferonf der 

Kullurinslilule, Schulen, Behörden 

und Industrie 

HAUSHALTSEIFE N 

TOILETTE SEIF EN 

WAS C H MIT TEL 

TURMIN SCHROL IT 

FRANZ 

S(HIDLL 
TELEPHON: FELIXDORF 53 
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SALZBURGER 

S U S S WAREN f ABRI K G. M. B. H. 

BISKUIT" 

und K ON FIS ER I E f ABRI K ' 

KAPPEL & KLUGE 

Grödig" Salzburg 

• 

Die führenden Marken der Alpenländer in 

Schokoladen, Desserlen u. Dauerbackwaren 

• 

1 

AVISO: 

1 

Vorhänge. Möbelstoffe. Bellfedern. Malra�en, Schlaffauleuils, Coumes empfiehlt 
B E R G ER, Sa I z b ur g, Linzer Gasse 41 (bei der Kirche). Aud, gegen Raten, 

30 

ELEKTR 

•• •••• 

SALZBURG/ MAKARTPLATZ 4 

Größte Auswahl in Radioapparaten 

UKW 

12 Monatsraten 

T e i l'z a h I u n g o h n e A n g a b e 

bi s a ch t  M o n a t e  mög lich 

Langjähriger Lieferant der in Z ivil gut 

gekleideten Gendarmeriebeamfen 

und deren f amilien 

Emil Weisgerber 
&Sohn 

Marbach a. d. Donau, Niederösterreich 

MAS�HINU FABRIK, EISEN- CEBRt1DER SUININGfR 
UND METALLGIESSERE I LINZ/DONAU, EBELSBERG 

,</üf 

AUSTRO·SESSEL 
1 st'tltman güt 

WIESNER-HAGER . ALTHEIM, O.'O. 

REPRASENTANZ WIEN: 1, HERRENGASSE 2 .  TEL. U 26031 

VERTRETUNG GRAZ; MONZGRABENSTRASSE 38. TE'.. 1132 

LAGER ST. POLTEN; KERENSSTRASSE 18 . TELEPHON 44 

LAGER SALZBURG: FRANZ-JOSEF-STRASSE 8 . TEL. 12613 

LAGER INNSBRUCK: GLASMALEREISTRASSE 4 . TEL. 3180 

LAGER DORNBIRN: MARKTSTRASSE 50 . TELEPHON 2112 

llKORI 
WIENER NEUSTADT 

. Burkhardgasse 3-5 
Telephon 38 

� 

Matratzengradl 

Schlafdecken 

1 m Fachgeschäft für T apeziererzubehör 

A. Ha i d e n t h a II er & Sohn
Salzburg, Linzer Gasse 46, Telephon 72 3 56 

--------------------� 

IHR u MZ;u,o;ss;PEDIT;EUR mit modernsten Spezialfährzeugen 
bei g ü n s 1 i g s I c r Preiserstellung 

Fasszieher-Compagnie, lnt. Spedition 
LINZ, Rechte Donaus(rnße 7 Telephon 21947/48 

Geräte und Ausrüstung 
für jeden Spor! 

KONRAD ROSENBAUER 

LINZ, SDITTELWIESE 11 
Fernsprecher 2 .36 51, 2 .36 52 

Begräbnisse (Erd7 und Feuerbestattung), Exhumierungen 
und Überführungen besorgt die 

STÄDTISCHE 
BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

WIIMI 
WIEN I 

Marc"A urel"Sfra.l}e 3 
Tt'lephon U 29460 

Im Dienste br auch t 

ein jed er 

als t r e u en Begleit er die 

J�- Füllfeder!

Wir erzeugen: 
Lotferbeffen, Couches, Doppelschlafcouches, 
Ülfomone, Bettbänke, foufeuils, Mofrnfz_en 

Wir führen: 
Belffedern, Daunen, lnleffe, Decken, Kinder­
beffen, Kinder-Sport- u. Liegewagen, Puppen­
wagen sowie Beffeinsöfz"e in größfer Auswahl 

Zahlungserleichterung ohne Preisaufschlag 

J. WITTBERGER
SALZBURG. PARIS-LODRON-STR. 12 

PREISWERT UND E LEGAN T 

B E S T E  Q U A LIT J\: T

PELZINNENfUTTER UND fELLE 

BEQUE ME TEILZA H L UNGEN 

IM HAUS DER GRöS STEN AUSWAHL 

N U R I M  fACHG E S CHAfT 

7vanJ &eluteider. 
SALZBURG, DRElfALTIGKEITSSTR. • 

Ze ntra l e  (au c h  Na c htdie n s t): 
Grazbach9asse 48, Telephon 94148 und 94149 

F i I i a I e n: Annenstraße 6, Telephon 1305, Landeskrank en­
haus, Telephon 1325 

Fe u er h a 11 e u n d U r n e n f r i e d h o f, Telephon r815 
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Ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr 
I 

Gesundheit im schweren Dienst 

wünscht Ihnen 

Ihr alter Gendarmeriefreund 

HANS PILCH 
Uhrmachcrmeish:r 

Wien 1, Wipplingerstraße3 
Lieferant der Gendarmerie 

Suchard - Schokolade 

Gesellsch-aft m. b. H., 
BLUDENZ / Vorarlbug und WIEN

Amtun�, Gen�armer ie�eamte ! 
,,Die Uhr fürs Leben" 

"h•m. Wehrmachtsuhrlst wi"d"' hlu ! 

Stoßsicher staubdicht und 

stoßsicher w•sserdicht 

formschön 

Die bewöhrte Dienstuhr 

kann sid, jed. Gendarmerie• 

beamte ohne Kaufzwang 

über die Dienststelle zur 

Auswahl senden lassen, 

Teilzahlung auf 3 Monate 

Lieferant 

der 

Gendarmerie 

Bekleidungshaus 

,,Texbages·· 
Textil-HanJelsgu. m. b. H. 

WIEN VII, Neubau�asse 28, Tel. B 30 5 85, B .:>6 307 

LINZ. geg�nüber Hnuplbnhnhof, Tel. 27 8 12 

Sämlliche Bekleidung für Herren. 
Damen und Kinder 

Schuhe- aller Arl, Bellwaren {Slepp­
ded1en, Mofrofzen usw.), Teppid1e, 
Stoffe usw. 

gegen zinsenfreie Teilzahlung bis 

6 Monate (Ausn11hmsbesfimmungen 
möglid,) 

1 N L INZ aud, KolTcr- unJ Ledcrwa.en und eigene 
Sporfableilung (Sl1ier, Rodeln usw.) 

Zum Einkauf ist mitzubringen: Oienslausweis, 
lelzfe� Lohn- oder Gehallss(reifen 

• 

1 
1 

---- _ ________ I 




